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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des
Dlingegesetzes

A. Problem und Ziel

Das Dilingegesetz regelt insbesondere die Anforderungen an das Inverkehrbringen und
die Anwendung von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursub-
straten. Es enthalt Ermachtigungen, die naheren Bestimmungen hierzu durch Rechts-
verordnungen zu erlassen.

Die Anderung des Diingegesetzes ist Teil einer mehrstufigen Neuordnung des Diinge-
rechts.

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sollte das Dingegesetz geandert werden.
Allerdings stimmte der Bundesrat dem vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Zwei-
ten Gesetz zur Anderung des Diingegesetzes nicht zu. Der von der Bundesregierung an-
gerufene Vermittlungsausschuss befasste sich vor Ablauf der Wahlperiode nicht mehr mit
dem Anderungsgesetz, so dass es der Diskontinuitat unterlag. MaRgeblich fiir die Nicht-
zustimmung des Bundesrates war die mehrheitliche Ablehnung der Stoffstrombilanzver-
ordnung bzw. ihrer geplanten Novellierung auf der Grundlage einer geanderten Verord-
nungsermachtigung in § 11a des Dlngegesetzes.

Vor diesem Hintergrund haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag fir die 21. Legis-
laturperiode vereinbart, die Stoffstrombilanzverordnung abzuschaffen. Das Bundes-
ministerium flr Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat hat daher die bisherige Stoffstrom-
bilanzverordnung durch die Verordnung zur Aufhebung der Stoffstrombilanzverordnung
vom 2. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 155) mit Wirkung vom 8. Juli 2025 aul3er Kraft gesetzt.

Nach diesem ersten Schritt erfolgt durch das vorliegende Anderungsgesetz der nachste
Schritt der Neuordnung des Diingerechts.

B. Losung, Nutzen

Vor dem Hintergrund der Aufhebung der Stoffstrombilanzverordnung und des Scheiterns
des friheren Anderungsgesetzes werden die bisherigen Regelungen zur Stoffstrom-
bilanzierung gestrichen.

Gleichzeitig werden Regelungen Uber ein Wirkungsmonitoring zur Dingeverordnung als
weiterer wesentlicher Schritt zur Neuordnung des Dingerechts eingefihrt.
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Die auf der Grundlage des Diingegesetzes erlassene Dingeverordnung ist wesentlicher
Bestandteil der verbindlichen Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Ge-
wasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (EU-
Nitratrichtlinie). Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der Diingeverordnung soll ein erweiter-
tes bundesweites Monitoring eingerichtet werden, das der flachendeckenden Berichter-
stattung gegenuber der EU-Kommission dienen soll. Hierdurch wird einer Forderung der
EU-Kommission im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens wegen unzureichender
Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie Rechnung getragen. Fir die Einrichtung des erweiter-
ten Monitorings ist die notwendige Datengrundlage zu schaffen. Dies macht den Aus-
tausch von Daten zwischen Behoérden und die Erhebung von Daten bei landwirtschaftli-
chen Betrieben, die den Behdrden nicht bereits vorliegen, erforderlich. Die notwendige
Rechtsgrundlage fir das erweiterte Monitoring, dessen Einzelheiten durch eine Rechts-
verordnung geregelt werden sollen, soll im Dingegesetz geschaffen werden. Das geplan-
te Monitoring erlaubt Rickschlisse hinsichtlich der flachendeckenden Auswirkungen der
Dingungsmaflnahmen auf die Nahrstoffbelastung der Gewasser.

Ein weiterer wesentlicher Regelungsbereich des Dungerechts sind die Vorschriften Uber
das Inverkehrbringen von Dingemitteln. Die gesetzlichen Ermachtigungen zum Erlass
von Regelungen Uber das Inverkehrbringen in der nationalen Dingemittelverordnung
werden mit der vorliegenden Anderung des Diingegesetzes ergéanzt. Neben dem Inver-
kehrbringen von Dingemitteln auf der Grundlage des nationalen Dungerechts konnten
bislang auch sog. ,EG-Diingemittel“ nach der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 in Verkehr
gebracht werden. Die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wurde durch die Verordnung (EU)
2019/1009 abgeldst. Zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2019/1009 sind nationale
Durchfiihrungsvorschriften erforderlich. Insbesondere missen die Mitgliedstaaten eine
notifizierende Behdrde benennen, die die Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen
und die Uberwachung der Téatigkeit dieser Stellen durchfiihrt. Diese Aufgaben nimmt die
Bundesanstalt flir Landwirtschaft und Ernahrung wahr. Des Weiteren sind die Mitglied-
staaten u. a. verpflichtet, Vorschriften lber Sanktionen zu erlassen, die bei Verstéfien
gegen die Verordnung (EU) 2019/1009 zu verhangen sind. Hierzu werden neue BulRgeld-
vorschriften im Dlingegesetz geschaffen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Nach Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 benennen die Mitgliedstaaten
eine notifizierende Behorde, die fur die Einrichtung und Durchfiihrung der erforderlichen
Verfahren zustandig ist. Bei der Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Ernahrung fallen
auf Grundlage dieser Verpflichtung jahrliche Kosten in Héhe von rund 392 357 Euro an
(Personal- und Sachkosten einschlief3lich Gemeinkosten).

Die Einrichtung einer Konformitatsbewertungsstelle beim Julius Kihn-Institut fihrt zu ei-
ner Erhéhung des jahrlichen Personalbedarfs, der im Rahmen des Haushaltsplans fir das
Jahr 2023 und in den bisherigen Haushaltsplanungen fiir die darauffolgenden Jahre im
Umfang von rund 415 640 Euro berucksichtigt ist.

Die den Bundeshaushalt betreffenden evtl. Mehrbedarfe werden finanziell und personell
im Einzelplan 10 ausgeglichen. Dies gilt ebenso fur entstehende Erflllungsaufwande,
sofern diese haushaltswirksam sind.
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E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Birgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erfillungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fiar die Wirtschaft entstehen im Zusammenhang mit den Regelungen zur Durchfuhrung
der Verordnung (EU) 2019/1009 kein zusatzlicher Erfullungsaufwand und keine zusatzli-
chen Informationspflichten durch den Gesetzentwurf.

Weiterer Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft wird durch die Austbung der Verordnungs-
ermachtigungen des geanderten § 5 hinsichtlich Qualitatssicherungssystemen, Eigenkon-
trollen und Meldepflichten fir Hersteller von Dingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub-
straten und Pflanzenhilfsmitteln und des neuen § 12a zum Wirkungsmonitoring der Dun-
geverordnung entstehen. Dieser lasst sich jeweils aber erst bei Erstellung der entspre-
chenden Rechtsverordnungen abschatzen und wird auch erst durch das Inkrafttreten der
entsprechenden Verordnungen ausgelost. Fur den gestrichenen §11a zur Stoffstrombi-
lanzierung ist dies bereits im Rahmen der Aufhebungsverordnung der Stoffstrombilanz-
verordnung geschehen und der jahrliche Erfullungsaufwand reduzierte sich um rund 18,1
Millionen Euro. Der Erflllungsaufwand fir die auf Grundlage des § 12a zu erlassende
Rechtsverordnung wird fur die Wirtschaft als geringfugig bewertet.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Bundesverwaltung insgesamt erhoht sich der jahrliche Erfullungsaufwand um rund
733 000 Euro. Der einmalige Erflllungsaufwand betragt rund 40 000 Euro.

Bei der Bundesanstalt flr Landwirtschaft und Ernéhrung (BLE) entsteht durch die Wahr-
nehmung der Aufgaben einer notifizierenden Behorde nach gegenwartigem Stand ein
jahrlicher Erfullungsaufwand von 227 000 Euro.

Abhangig von der Entwicklung und der Zahl von zu GUberwachenden Konformitatsbewer-
tungsstellen in Deutschland kann der Aufwand kunftig steigen. Der entstehende Erful-
lungsaufwand bei der BLE ergibt sich unmittelbar aus der 1:1-Umsetzung von EU-Recht.
Eine Kompensation des Erflllungsaufwands im Sinne der ,One in, one out-Regel“ ist hier-
zu nicht erforderlich.

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben einer Konformitatsbewertungsstelle (KBS) beim
Julius Kihn-Institut entsteht ein jahrlicher Erflllungsaufwand in Héhe von rund 497 000
Euro.

Zudem entsteht ein einmaliger Erflllungsaufwand in Héhe von rund 40 000 Euro.

Ferner kann kunftig weiterer Erfullungsaufwand entstehen, wenn weitere Behdrden im
Geschéaftsbereich des BMLEH zusatzliche Aufgaben in der Konformitatsbewertung von
EU-Dlngeprodukten Gbernehmen sollten. Allerdings wiirden in solchen Fallen ebenfalls
Einnahmen generiert, die dann zur Deckung von Kosten beitragen. Eine Abschatzung der
kunftigen Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch wirtschaftsgetrage-
ne KBS entstehen kénnen, ist nicht mdglich.

Die in § 12a DlngG vorgesehene Einfiihrung einer Verordnungsermachtigung wirde den
jahrlichen Erfullungsaufwand fir die Verwaltung um rund 479 000 Euro fir den Bund er-
héhen. Der einmalige Erfullungsaufwand wirde rund 316 000 Euro betragen. Davon wir-
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den 183 000 Euro auf den Bund und 133 000 Euro auf die Lander (inkl. Kommunen) ent-
fallen. Der Erfullungsaufwand entsteht jedoch erst mit dem Erlass der jeweiligen Rechts-
verordnungen.

Fur den gestrichenen §11a zur Stoffstrombilanzierung reduzierte sich der jahrliche Erfil-
lungsaufwand fir die Landesverwaltung um rund 1,9 Millionen Euro.

F. Weitere Kosten

Es entstehen keine sonstigen Kosten fur die Wirtschaft. Ebenso entstehen keine Kosten
fur die sozialen Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 1. Mai 2026
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit tibersende ich gemiB Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den von
der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Diingegesetzes
mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig wegen zwingender unionsrechtlicher
Erfordernisse. Zum einen hat die Bundesregierung gegeniiber der Europdischen
Kommission im Rahmen des inzwischen eingestellten Vertragsverletzungsverfah-
rens hinsichtlich der Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie verbindlich zugesagt, ein
erweitertes Wirkungsmonitoring einzurichten und dafiir eine Monitoringverordnung
auf den Weg zu bringen. Zum anderen besteht ein dringender gesetzgeberischer
Handlungsbedarf im Hinblick auf die erforderlichen nationalen Durchfiihrungs-
vorschriften zur EU-Diingeprodukteverordnung.

Fristablauf: 12.06.26
besonders eilbediirftige Vorlage gemill Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Federfiihrend ist das Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Erndhrung und

Heimat.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Diingegesetzes'

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen:

1.

Artikel 1

Anderung des Diingegesetzes

Das Diingegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBI. | S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2752) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

§ 3 wird wie folgt geandert:

a)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

u§ 3
Anwendung; Verordnungsermachtigung®.
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. den Anforderungen fir die Bereitstellung von EU-Dingeprodukten auf dem
Markt nach der Verordnung (EU) 2019/1009 oder“.

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefigt:

»(2a) Bei der landwirtschaftlichen Erzeugung hat der Umgang mit Nahrstoffen
im Betrieb nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen. Zur guten fachlichen Praxis
gehdrt insbesondere, dass bei der landwirtschaftlichen Erzeugung ein nachhaltiger
und ressourceneffizienter Umgang mit Nahrstoffen im Betrieb sichergestellt und
hierbei Nahrstoffverluste in die Umwelt so weit wie moglich vermieden werden.*

In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Erndhrung und Land-
wirtschaft® durch die Angabe ,Bundesministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung
und Heimat" ersetzt.

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:
»(85) In Rechtsverordnungen nach Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2

Nummer 3 kdnnen auch Vorschriften zum Schutz der Gewasser vor Verunreini-
gung, insbesondere durch Nitrat, erlassen werden insbesondere Uber

Artikel 1 Nummer 8 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom
12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen (ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008
vom 22. Oktober 2008 (ABI. L 311 vom 21.11.2008, S. 1) geéndert worden ist.
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3.

f)

1. Zeitrdume, in denen das Aufbringen bestimmter Stoffe nach § 2 Nummer 1
und 6 bis 8 auf landwirtschaftlichen Flachen verboten ist,

2. flachen- oder betriebsbezogene Obergrenzen fir das Aufbringen von Nahr-
stoffen aus Soffen nach § 2 Nummer 1 und 6 bis 8,

3. das Aufbringen von Stoffen nach § 2 Nummer 1 und 6 bis 8 auf stark geneigten
landwirtschaftlichen Flachen,

4. das Aufbringen von Stoffen nach § 2 Nummer 1 und 6 bis 8 auf wassergesat-
tigten, Uberschwemmten, gefrorenen oder schneebedeckten Bdden,

5. die Bedingungen fiir das Aufbringen von Stoffen nach § 2 Nummer 1 und 6 bis
8 auf landwirtschaftlichen Flachen in der Nahe von Wasserlaufen,

6. die Berlcksichtigung von beim Weidegang anfallenden sowie durch andere
MafRnahmen als der Diingung zugefiihrten und abgeflhrten Nahrstoffen,

7. die Aufzeichnungen der Anwendung von Stoffen nach § 2 Nummer 1 und 6
bis 8 sowie die Vorlage-, Melde- und Mitteilungspflichten der Anwender,

8. die Technik und die Verfahren zum Aufbringen von Stoffen nach § 2 Nummer
1 und 6 bis 8,

9. die Lagerkapazitat fur Wirtschaftsdinger und Dungemittel, bei denen es sich
um Garruckstande aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt,

10. Anordnungen der zustandigen Behdrden, die zum Schutz der Gewasser vor
Verunreinigung, insbesondere zur Einhaltung der nach den Nummern 1 bis 9
erlassenen Vorschriften erforderlich sind.

Sehen Rechtsverordnungen nach Satz 1 besondere Vorschriften zum Schutz der
Gewasser vor Verunreinigung fur Betriebe in mit Nitrat belasteten und eutrophier-
ten Gebieten vor, werden in den Rechtsverordnungen flr Betriebe, die nachweis-
lich gewasserschonend wirtschaften, Ausnahmen von den besonderen Vorschrif-
ten erlassen, soweit dies mit den unionsrechtlichen Vorgaben vereinbar ist.”

In Absatz 6 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit” durch die Angabe ,Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit* ersetzt.

§ 3a wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Das Bundesministerium erarbeitet im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und im Benehmen
mit den Landern ein nationales Aktionsprogramm im Sinne des Artikels 5 Absatz
1 in Verbindung mit den Absatzen 4 und 5 und Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der
Richtlinie 91/676/EWG.*

In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 14d des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprafung“ durch die Angabe ,§ 37 des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung® ersetzt.

§ 5 wird wie folgt geandert:
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,, die nicht als ,EG-Dingemittel“ bezeichnet
sind,” durch die Angabe ,, die nicht nach MaRRgabe des Artikels 5 der Verordnung
(EU) 2019/1009 als EU-Diingeprodukte auf dem Markt bereitgestellt werden,“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe ,beschranken oder durch die Angabe ,be-
schranken,” ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Angabe ,durfen.“ durch die Angabe ,durfen, oder” er-
setzt.

cc) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefugt:

.4. die Anforderungen an Qualitatssicherungssysteme, betriebliche Eigen-
kontrollen und Korrekturmalinahmen sowie an Aufzeichnungs-, Aufbe-
wahrungs-, Vorlage- und Meldepflichten von Herstellern und Inverkehr-
bringern zu regeln.”

c) Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b wird durch die folgenden Buchsta-
ben a bis c ersetzt:

,a) die Entwicklung, Zusammensetzung und Abgabe des Stoffes,

b) die zur Herstellung des Stoffes verwendeten Ausgangsstoffe, einschlie3lich
Aufzeichnungen Uber die Grinde fur die Auswahl sowie Uber die Funktion,
und die Herkunft der Ausgangsstoffe, sowie

c) das Herstellungsverfahren, einschlief3lich méglicher Risiken, sowie®.

§ 6 wird durch die folgenden §§ 6 bis 6d ersetzt:

§6
Notifizierende Behdrde, notifizierte Stellen, Befugniserteilung, Notifizierung

(1) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung ist notifizierende Be-
hérde im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009.

(2) Eine Konformitatsbewertungsstelle darf nur als notifizierte Stelle im Sinne der
Verordnung (EU) 2019/1009 tatig werden, wenn und soweit ihr eine Befugnis zur Wahr-
nehmung von Aufgaben der Konformitatsbewertung nach Absatz 3 erteilt und sie noti-
fiziert worden ist.

(3) Hatdie Bundesanstalt flir Landwirtschaft und Erndhrung festgestellt, dass eine
Konformitatsbewertungsstelle, die die Notifizierung beantragt hat, die Anforderungen
nach Artikel 24 der Verordnung (EU) 2019/1009, auch in Verbindung mit den Absatzen
4 bis 6 und § 6d Absatz 1 Satz 2, erfilllt, so hat die Bundesanstalt fur Landwirtschaft
und Ernahrung

1. der Konformitatsbewertungsstelle die Befugnis zu erteilen, Aufgaben der Konfor-
mitatsbewertung wahrzunehmen, und

2. die Konformitatsbewertungsstelle nach Artikel 20 in Verbindung mit Artikel 28 der
Verordnung (EU) 2019/1009 der Kommission und den Ubrigen Mitgliedstaaten zu
notifizieren.
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Die Befugnis ist unter der aufschiebenden Bedingung zu erteilen, dass weder die
Europaische Kommission noch die Ubrigen Mitgliedstaaten nach Artikel 28 Absatz 4
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 innerhalb von zwei Wochen nach der
Notifizierung Einwande gegen die Notifizierung erheben. Die Befugnis kann unter wei-
teren Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Die Befugnis kann be-
fristet und mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie mit dem Vorbehalt nachtraglicher
Auflagen erteilt werden.

(4) Die Akkreditierungsurkunde, die die Konformitatsbewertungsstelle nach Arti-
kel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 dem Antrag auf Notifizierung beizufi-
gen hat, muss von der Akkreditierungsstelle nach § 1 Absatz 1 des Akkreditierungs-
stellengesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2625), das zuletzt durch Artikel 47 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, ausgestellt worden sein. Die Akkreditierung richtet sich
grundsatzlich nach der auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 harmo-
nisierten Norm DIN EN ISO/IEC 17065, Ausgabe Januar 2013, die bei der DIN Media
GmbH, Berlin, zu beziehen und bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmafig ge-
sichert niedergelegt ist.

(5) Die Konformitatsbewertungsstelle hat eine Haftpflichtversicherung abzu-
schlief3en, die die mit ihrer Tatigkeit als notifizierte Stelle verbundenen Risiken ange-
messen abdeckt. Satz 1 gilt nicht fur Konformitatsbewertungsstellen nach § 6d Absatz
1. Ein Nachweis Uber den Abschluss der Haftpflichtversicherung ist dem Antrag auf
Notifizierung beizufiigen.

(6) Notifizierte Stellen haben ein Einspruchsverfahren vorzusehen, wonach be-
troffene Wirtschaftsakteure das Recht haben, gegen die Entscheidungen der notifizier-
ten Stellen im Zusammenhang mit Konformitatsbewertungen, einschlieRlich der Uber-
wachung der Konformitat, Einspruch zu erheben. Eine Beschreibung des Einspruchs-
verfahrens ist dem Antrag auf Notifizierung beizufugen.

(7) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Erndhrung kann bestimmen, dass
fur Antrage auf Notifizierung und fir Meldungen nach Artikel 34 der Verordnung (EU)
2019/1009 Vordrucke der Bundesanstalt zu verwenden sind. Sie veroffentlicht die Vor-
drucke auf ihrer Internetseite. Fir die elektronische Ubermittlung von Daten kann die
Bundesanstalt ein Format vorgeben.

§ 6a

Bewertung und Uberwachung der notifizierten Stellen, Dateniibermittlung, MaRnah-
men der notifizierenden Behdrde

(1) Die Akkreditierungsstelle nach § 1 Absatz 1 des Akkreditierungsstellengeset-
zes ist fir die Bewertung und Uberwachung der Konformitatsbewertungsstellen mit Sitz
in Deutschland im Rahmen der Akkreditierung zum Zweck der Notifizierung zustandig.
Die Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Ernahrung hat zu Gberwachen, ob die notifi-
zierten Stellen, denen sie die Befugnis zur Wahrnehmung von Konformitatsbewer-
tungsaufgaben erteilt hat, die Anforderungen nach Artikel 24 der Verordnung (EU)
2019/1009, auch in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und 6 sowie § 6d Absatz 1 Satz 2,
auch nach Erteilung der Befugnis erflillen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach-
kommen. Die Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Ernahrung kann die Uberwachung
auf der Grundlage der Uberwachung der Akkreditierungsstelle nach Satz 1 durchfiih-
ren.

(2) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung und die nach § 12 Absatz
1 zustandigen Behorden haben einander die zur Durchflihrung der Verordnung (EU)
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2019/1009 erforderlichen Auskunfte zu erteilen. Sie sind jeweils befugt, die hierbei je-
weils Ubermittelten personenbezogenen Daten zu erheben, zu speichern und fir den
in Satz 1 genannten Zweck zu verwenden. Die nach § 12 Absatz 1 zustandigen Behor-
den haben die Bundesanstalt flir Landwirtschaft und Erndhrung im Rahmen der Aus-
kunftserteilung nach Satz 1 zu unterrichten, wenn sie Informationen erlangen, die fur
die Uberwachung nach Absatz 1 Satz 2 erheblich sind. Die Bundesanstalt fiir Landwirt-
schaft und Erndhrung und die nach § 12 Absatz 1 zustandigen Behdrden haben die im
Rahmen der Auskunftserteilung nach Satz 1 Ubermittelten personenbezogenen Daten
jeweils unverzuglich zu l6schen, sobald sie zur Durchfuhrung der Verordnung (EU)
2019/1009 nicht mehr erforderlich sind.

(3) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Erndhrung kann, sofern und soweit
dies zur Durchfihrung ihrer Aufgaben als notifizierende Behorde erforderlich ist, von
den nach § 12 Absatz 1 zustandigen Behérden die Ubermittlung von Daten verlangen,
die die zustandigen Behorden im Rahmen der Durchfuhrung der Verordnung (EU)
2019/1009 erhoben und gespeichert haben. Sie ist befugt, die hierbei jeweils Ubermit-
telten personenbezogenen Daten zu erheben, zu speichern und fir den in Satz 1 ge-
nannten Zweck zu verwenden. Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Erndhrung
hat die nach Satz 1 Ubermittelten personenbezogenen Daten jeweils unverzuglich zu
I6schen, sobald sie zur Durchflhrung ihrer Aufgaben als notifizierende Behdrde nicht
mehr erforderlich sind. Die Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Ernadhrung kann fer-
ner, soweit dies zur Durchflihrung der Aufgaben der Akkreditierungsstelle nach dem
Akkreditierungsstellengesetz erforderlich ist, der Akkreditierungsstelle die Daten Uber-
mitteln, die sie im Rahmen der Durchflihrung der Verordnung (EU) 2019/1009 erhoben
und gespeichert hat. § 4 Absatz 1 und 2 des Akkreditierungsstellengesetzes bleibt un-
beruhrt.

(4) In Fallen des Artikels 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 hat die
Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung die geeigneten Mal3nahmen zu tref-
fen. Sie kann insbesondere von der betroffenen Konformitatsbewertungsstelle die Be-
reithaltung oder Ubermittlung der erforderlichen Informationen und Unterlagen, ein-
schlie3lich elektronischer Dokumente, flr oder an sie, an eine nach § 12 Absatz 1 zu-
standige Behdrde oder an eine andere notifizierte Stelle verlangen. Eine notifizierte
Stelle, die die Akten der betroffenen Konformitatsbewertungsstelle weiterbearbeitet, ist
befugt, personenbezogene Daten, die ihr nach Satz 2 Gbermittelt werden, zur Durch-
fuhrung ihrer Tatigkeit zu erheben, zu speichern und zu verwenden. Die notifizierte
Stelle hat die nach Satz 2 (ibermittelten personenbezogenen Daten jeweils unverzig-
lich zu 16schen, sobald sie zur Weiterbearbeitung einer Akte der Konformitatsbewer-
tungsstelle nicht mehr erforderlich sind.

(5) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Erndhrung hat die Europaische
Kommission nach Artikel 23 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 zu unterrichten.

§ 6b

Verordnungsermachtigung zur Durchfihrung des Kapitels 1V der Verordnung (EU)
2019/1009, Begutachtung in Akkreditierungsverfahren

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die zur Durchfuhrung des
Kapitels IV der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind, insbesondere hinsichtlich
der Pflichten der Konformitatsbewertungsstellen, der Bewertung und der Uberwachung
sowie der Akkreditierung und der Notifizierung. In einer Rechtsverordnung nach Satz
1 kdnnen insbesondere die naheren Anforderungen an das Verfahren wie Antrage auf
Akkreditierung und Notifizierung nach Artikel 27 der Verordnung (EU) 2019/1009 be-
stimmt werden.
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(2) Abweichend von § 2 Absatz 3 Satz 1 bis 3 des Akkreditierungsstellengesetzes
darf die Akkreditierungsstelle im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und der unmittelbar geltenden
Rechtsakte der Europaischen Union auf dem Gebiet des Diingemittelrechts nicht auf
die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung zurtckgreifen. § 4 Absatz 3 und
§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Akkreditierungsstellengesetzes sind in dem in
Satz 1 genannten Anwendungsbereich nicht anzuwenden.

§ 6¢C

Weitere Vorschriften zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2019/1009; Verord-
nungsermachtigung

(1) Die Sprache, die nach Artikel 6 Absatz 7 Satz 7, Artikel 8 Absatz 4 Satz 7,
Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU)
2019/1009 zu verwenden ist, ist Deutsch. Die Anforderung an die zu verwendende
Sprache nach Artikel 6 Absatz 6 Satz 3 und Absatz 9 Satz 1 sowie nach Artikel 8 Absatz
3 Satz 2 und Absatz 9 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 gilt als erfillt, wenn die
deutsche Sprache verwendet wird.

(2) Mitteilungen zum Zweck der Unterrichtungen nach Artikel 38 Absatz 2, 4 Un-
terabsatz 2 und Absatz 6, Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 40 Absatz 3
der Verordnung (EU) 2019/1009 haben die Marktiberwachungsbehdérden tber das In-
formations- und Kommunikationssystem ICSMS an die Europaische Kommission und
die Ubrigen Mitgliedstaaten der Europaischen Union weiterzuleiten. Bei MaRnahmen
der Marktuberwachungsbehorden nach Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 1 oder Absatz
6 der Verordnung (EU) 2019/1009, durch die die Bereitstellung eines EU-Dingepro-
dukts auf dem Markt untersagt oder eingeschrankt oder die Ricknahme oder der Riick-
ruf eines EU-Diingeprodukts angeordnet wird, ist § 17 des Marktiiberwachungsgeset-
zes entsprechend anzuwenden.

(3) Das Bundesministerium wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Vorschriften zu erlassen, die zur Durchfiihrung der Markt-
Uuberwachung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind. In einer
Rechtsverordnung nach Satz 1 kdnnen insbesondere Vorschriften erlassen werden
Uber

1. das Verfahren hinsichtlich der Mitteilungen nach Absatz 2,

2. den Austausch sonstiger Informationen und Meldungen zwischen den Marktiber-
wachungsbehdrden und anderen zustandigen Behdrden sowie Uber das anzuwen-
dende Verfahren,

3. Meldungen der in Nummer 2 genannten Behoérden gegentber der Europaischen
Kommission und den Ubrigen Mitgliedstaaten sowie Uber das fir die Meldungen
anzuwendende Verfahren,

4. die Veroffentlichung von Informationen nach Artikel 37 der Verordnung (EU)
2019/1009 in Verbindung mit Artikel 17 der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie
Uber das fur die Veroffentlichung anzuwendende Verfahren.
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§ 6d

Mitwirkung von Bundesbehdérden im Rahmen der Konformitatsbewertung; Verord-
nungsermachtigung

(1) Bei den Bundesbehoérden im Geschaftsbereich des Bundesministeriums, ins-
besondere beim Julius Kuhn-Institut, kbnnen mit Zustimmung des Bundesministeriums
Konformitatsbewertungsstellen zur Durchfihrung von Konformitatsbewertungsverfah-
ren nach der Verordnung (EU) 2019/1009 eingerichtet werden. In diesem Fall ist Artikel
24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 nicht anzuwenden. Die Tatigkeit der Kon-
formitatsbewertung muss organisatorisch eindeutig getrennt von den sonstigen Aufga-
ben der Bundesbehorde erfolgen.

(2) Bundesbehdrden im Geschéaftsbereich des Bundesministeriums kdnnen mit
Zustimmung des Bundesministeriums mit der Konformitatsbewertung verbundene Auf-
gaben als Unterauftragnehmer im Sinne des Artikels 26 der Verordnung (EU)
2019/1009 durchfihren. In diesem Fall sind Absatz 1 Satz 2 und § 6 Absatz 4 Satz 2
und Absatz 5 Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die fir die Mitwirkung der
Bundesbehorden im Geschaftsbereich des Bundesministeriums im Rahmen der Kon-
formitatsbewertung erforderlich sind. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kénnen
insbesondere nahere Vorschriften Gber die Einrichtung und Notifizierung der Konformi-
tatsbewertungsstellen, uber die Art und den Umfang der Mitwirkung der Bundesbehor-
den im Rahmen der Konformitatsbewertung und Uber das bei der Mitwirkung der Bun-
desbehdérden anzuwendende Verfahren, einschlieBlich der Zusammenarbeit der Bun-
desbehérden, erlassen werden.*

In § 11 Absatz 3 wird die Angabe ,Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit* durch die Angabe ,Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit* ersetzt.

§ 11a wird gestrichen.

§ 12 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§12

Uberwachung, Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverwendung, Daten-
Ubermittlung®.

b) In Absatz 1 wird nach der Angabe ,des Absatzes 2“ die Angabe ,und des § 6a
Absatz 1“ eingefligt.

c) Absatz 6 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,gewonnen® durch die Angabe ,erhoben und ge-
speichert® und die Angabe ,mitteilen durch die Angabe ,Ubermitteln” ersetzt.

bb) Nach Satz 2 werden die folgenden Satze eingefiigt:

,Die zustandigen Behorden sind jeweils befugt, die Gbermittelten personenbe-
zogenen Daten zu erheben, zu speichern und fur die in Satz 2 genannten
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Zwecke zu verwenden. Sie haben die nach Satz 2 Gibermittelten personenbe-
zogenen Daten jeweils unverziglich zu I6schen, sobald sie zur Erfullung der
in Satz 2 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.*

d) Absatz 7 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aaa) Inder Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nummern 1 bis 4“ durch
die Angabe ,Nummern 1 bis 6“ ersetzt.

bbb) Nummer 4 Buchstabe d wird durch die folgenden Buchstaben d und e
ersetzt:

»,d) Nachweise Uber vertragliche Vereinbarungen des Genehmi-
gungsinhabers mit einem Dritten Gber die Abnahme von Wirt-
schaftsdiingern oder Dingemitteln, die als Ausgangsstoff oder
als Bestandteil Wirtschaftsdiinger enthalten,

e) Menge und Nahrstoffgehalte der Stoffe, die Biogasanlagen zuge-
fuhrt werden,”.

ccc) Nach Nummer 4 werden die folgenden Nummern 5 und 6 eingefugt:

,9. die zustandigen Behdrden nach der Klarschlammverordnung vom
27. September 2017 (BGBI. | S. 3465), die zuletzt durch Artikel
137 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) gean-
dert worden ist, bereits vorhandene Angaben, die im Fall der Auf-
oder Einbringung von Klarschlammen, Klarschlammgemischen
oder Klarschlammkomposten auf oder in einen landwirtschaftlich
genutzten Boden nach der Klarschlammverordnung erhoben wor-
den sind,

6. die zustandigen Behérden nach der Bioabfallverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBI. | S. 658),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2022
(BGBI. 1 S. 700; 2023 | Nr. 153) geandert worden ist, bereits vor-
handene Angaben, die im Fall der Auf- oder Einbringung von Bi-
oabfallen oder Gemischen auf oder in einen landwirtschaftlich ge-
nutzten Boden nach der Bioabfallverordnung erhoben worden
sind.”

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,im automatisierten Verfahren, nach MalRgabe des
§ 10 des Bundesdatenschutzgesetzes auch® gestrichen.

cc) Nach Satz 3 werden die folgenden Satze eingeflgt:

,Die in Satz 1 genannten Ubermittelnden Stellen und Behérden haben in den
Fallen des automatisierten Abrufs nach Satz 3 Uber jeden Abruf Aufzeichnun-
gen zu fertigen, die die bei der Durchfliihrung der Abrufe verwendeten Daten,
das Datum und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung der abrufenden Dienst-
stelle und die abgerufenen Daten enthalten missen. Die protokollierten Daten
darfen nur fur Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur
Sicherstellung eines ordnungsgemafien Betriebs der Datenverarbeitungsan-
lage verwendet werden. Die Protokolldaten sind durch geeignete und dem je-
weiligen Stand der Technik entsprechende Vorkehrungen gegen zweck-
fremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schitzen und sechs
Monate nach dem Abruf zu I6schen.”
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e) Absatz 8 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,nutzen® durch die Angabe ,verwenden® ersetzt.

bb) In den Satzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,genutzt* durch die Angabe
,verwendet” ersetzt.

Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefugt:

.8 12a
Monitoring; Verordnungsermachtigung

(1) Zum Zweck der Uberprifung der Wirksamkeit der Anforderungen des § 3 Ab-
satz 1 bis 3 und der auf Grund des § 3 Absatz 4 auch in Verbindung mit § 3 Absatz 5,
oder § 15 Absatz 5, erlassenen Rechtsverordnungen wird ein bundesweites Monitoring
eingerichtet und durchgefiihrt. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings wird
Uberprift, ob und unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen von den Anforderungen
der in Satz 1 genannten Rechtsverordnungen, insbesondere fir Betriebe in mit Nitrat
belasteten Gebieten, vorgesehen werden kénnen.

(2) Das Bundesministerium wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nahere Bestimmungen Uber die
Einrichtung und Durchflihrung des Monitorings zu erlassen, insbesondere Gber

1. die Durchflihrung des Monitorings durch die nach Landesrecht zustandigen Be-
horden,

2. die Mitwirkung des Johann Heinrich von Thiinen-Instituts, des Julius Kiihn-Instituts
und des Umweltbundesamtes an der Durchfihrung des Monitorings sowie Uber
die Art und den Umfang der jeweiligen Mitwirkung,

3. die Art und den Umfang der Erhebung, die Speicherung, die Verwendung und die
Ubermittlung der zur Durchfiihrung des Monitorings erforderlichen Daten, insbe-
sondere Uber die Befugnisse der nach Landesrecht fiir das Monitoring zustandigen
Behdrden und der an der Durchfiihrung des Monitorings mitwirkenden Bundesbe-
hérden zur Erhebung, Speicherung, Verwendung und Ubermittlung der erforderli-
chen Daten,

4. Auskunftspflichten, Aufzeichnungspflichten, Aufbewahrungspflichten, Untersu-
chungspflichten, Vorlagepflichten, Meldepflichten und Mitteilungspflichten von Be-
triebsinhabern, einschliellich Anforderungen an die Form, insbesondere hinsicht-
lich

a) der Anwendung und des Inverkehrbringens von Stoffen nach § 2 Satz 1 Num-
mer 1 und 6 bis 8, sowie hinsichtlich der Art und der Herkunft von Wirtschafts-
dingern,

b) des Ertragsniveaus der angebauten Kulturen und

c) derim Boden verfigbaren Nahrstoffmengen an Stickstoff und Phosphor oder
Phosphat.

(3) Soweit es zur Durchfihrung des Monitorings erforderlich ist, kann in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass die nach Landesrecht fur das
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Monitoring zustéandigen Behdérden von den in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen
und Behdrden die Ubermittlung der folgenden Daten verlangen kénnen, jeweils auch
im automatisierten Abrufverfahren:

1.

von den nach § 12 Absatz 1 fiir die Uberwachung zusténdigen Behdérden die Da-
ten, die im Rahmen der Uberwachung der Einhaltung der dort genannten Vor-
schriften, insbesondere der Einhaltung der Anforderungen des § 3 Absatz 1 bis 3
und der auf Grund des § 3 Absatz 4 auch in Verbindung mit Absatz 5 und des § 4,
jeweils auch in Verbindung mit § 15 Absatz 5, erlassenen Rechtsverordnungen,
erhoben und gespeichert worden sind,

von den in § 12 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Stellen und Behdrden
die dort genannten Daten mit der Maligabe, dass § 12 Absatz 7 Satz 2 entspre-
chend qilt,

von den zustandigen Behdrden die Daten, die im Rahmen der Gewasseriiberwa-
chung nach oder auf Grund von Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes, nach
auf Grund des Wasserhaushaltsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder
nach landesrechtlichen Vorschriften sowie im Rahmen der Ausweisung von mit
Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten erhoben, gespeichert und verwendet
worden sind,

von den zustandigen Behdrden die Daten, die nach Vorschriften des Geologieda-
tengesetzes oder nach auf Grund des Geologiedatengesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen erhoben und gespeichert worden sind,

von den jeweils zustandigen Behorden sonstige festgelegte Daten, die von diesen
Behdrden erhoben und gespeichert worden sind und aus denen Erkenntnisse da-
hingehend gewonnen werden kénnen, ob die Umsetzung der in Absatz 1 genann-
ten Anforderungen die beabsichtigte Wirkung erzielt.

In der Rechtsverordnung kann in den Fallen des Satzes 1 die Ubermittlung personen-
bezogener Daten nur vorgesehen werden, soweit die Daten zur Durchfiihrung des Mo-
nitorings erforderlich sind.

(4) Ferner kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass

Betriebsinhaber den nach Landesrecht fur das Monitoring zustandigen Behorden zum
Zweck der Durchfiihrung des Monitorings insbesondere die folgenden Daten zu Uber-
mitteln haben:

1.

Daten aus Aufzeichnungen, die die Betriebsinhaber auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach § 3 Absatz 4 in Verbindung mit § 3 Absatz 5 Nummer 7 erstellen
und aufbewahren missen,

a) auch in Verbindung mit § 15 Absatz 5 Satz 1 oder 2 Nummer 1 oder

b) auch in Verbindung mit § 15 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2,

Daten aus Aufzeichnungen, Meldungen oder Mitteilungen, die die Betriebsinhaber
auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 4, auch in Verbindung mit § 15 Absatz
5 Satz 1 oder 2 Nummer 1, erstellen und aufbewahren oder tatigen mussen,

die in § 12 Absatz 7 Satz 1 genannten Daten,

Daten Uber die in Absatz 2 Nummer 4 genannten Aspekte.

Absatz 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
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(5) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 kénnen ferner Vorschriften erlassen

werden Uber

1.

die Einzelheiten der Ubermittlung der von den nach Landesrecht fiir das Monitoring
zustandigen Behoérden erhobenen und gespeicherten Daten, die den in Absatz 2
Nummer 2 genannten Bundesbehdrden zum Zweck der Durchfiihrung des Moni-
torings zu Ubermitteln sind, einschlief3lich der Einrichtung und Nutzung eines au-
tomatisierten Abrufverfahrens zur Ubermittlung der Daten,

die ndheren Regelungen hinsichtlich der Datenerhebungen in bestimmten Modell-
regionen zum Zwecke des Monitorings, insbesondere hinsichtlich

a) der Einrichtung der Modellregionen, der teilnehmenden Betriebe, der erforder-
lichen Daten, Verfahren, Messungen und Untersuchungen,

b) der Befugnis des Julius Kiihn-Instituts und der nach Landesrecht fur das Mo-
nitoring zustandigen Behodrden, die erforderlichen Daten zum Zwecke des Mo-
nitorings von den teilnehmenden Betriebsinhabern in bestimmten Modellregi-
onen zu erheben, zu speichern, zu verwenden und zu Ubermitteln oder im Fall
bereits erhobener Daten zu speichern, zu verwenden und zu Gbermitteln, und

c) der Einzelheiten der Erhebung, Speicherung, Verwendung und Ubermittlung
der Daten mit der MalRgabe, dass Absatz 3 Satz 2 entsprechend anzuwenden
ist,

die ndheren Regelungen hinsichtlich der Erhebung von geeigneten Parametern
des hydrogeologischen und geochemischen Verhaltens des Grundwassers zum
Zweck des Monitorings, insbesondere hinsichtlich

a) der Auswahl der Grundwassermessstellen, der erforderlichen Daten, Verfah-
ren, Messungen und Untersuchungen sowie

b) der Einzelheiten der Erhebung, Speicherung, Verwendung und Ubermittlung
der Daten mit der MalRgabe, dass Absatz 3 Satz 2 entsprechend anzuwenden
ist,

die Befugnis des Umweltbundesamtes, zum Zwecke des Monitorings

a) die Daten, die im Rahmen der Gewasseriberwachung nach oder auf Grund
von Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes, nach auf Grund des Wasser-
haushaltsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder nach landesrechtli-
chen Vorschriften sowie im Rahmen der Ausweisung von mit Nitrat belasteten
und eutrophierten Gebieten erhoben, gespeichert und verwendet worden sind,
von den nach Landesrecht zustandigen Behérden zu erheben, zu speichern,
zu verwenden und zu dbermitteln und

b) die bereits im Rahmen des Bund-Lander-Datenaustausches erhobenen und
gespeicherten Daten Uber die Gewasseriberwachung sowie die bereits erho-
benen und gespeicherten Daten Uber die Ausweisung von mit Nitrat belaste-
ten und eutrophierten Gebieten zu speichern, zu verwenden und zu Ubermit-
teln,

sowie Uber die Einzelheiten der Erhebung, Speicherung, Verwendung und Uber-
mittlung der Daten mit der Maligabe, dass Absatz 3 Satz 2 entsprechend gilt,

die Befugnisse der in Absatz 2 Nummer 2 genannten Bundesbehdrden zur Erhe-
bung, Speicherung, Verwendung und Ubermittlung der Ubermittelten, erhobenen
und gespeicherten Daten zum Zweck der Durchfliihrung des Monitorings, ein-
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schlieBlich Vorschriften zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Verwendung einer
elektronischen Datenbank zur Erhebung, Speicherung, Verwendung und Ubermitt-
lung der Daten,

6. die Befugnisse der nach Landesrecht flir das Monitoring zustandigen Behoérden
zur Verarbeitung der zur Durchfiihrung des Monitorings erhobenen und gespei-
cherten Daten in anonymisierter Form

a) zur Bewertung der Wirksamkeit der diingerechtlichen Anforderungen,
b) zur Ableitung von geeigneten Gewasserschutzmaflnahmen und

c) fir statistische Auswertungen und zur Erfullung rechtlicher Verpflichtungen
nach dem Wasserhaushaltsgesetz,

7. die Auswertung der Ubermittelten, erhobenen und gespeicherten Daten sowie Uber
die Bewertung der bundesweiten Wirkungen der in Absatz 1 genannten Anforde-
rungen durch die in Absatz 2 Nummer 2 genannten Bundesbehorden auf der
Grundlage dieser Daten einschlieBlich der bei der Bewertung zu bericksichtigen-
den Kriterien und Methoden und

8. die Erstellung und Veréffentlichung von Berichten Gber die Ergebnisse des Moni-
torings in nicht personenbezogener Form, einschlieBlich aggregierter Daten, durch
das Johann Heinrich von Thunen-Institut unter Mitwirkung des Julius Kuhn-Instituts
und des Umweltbundesamtes sowie unter Mitwirkung der Lander.

(6) Die nach § 12 Absatz 1 fiir die Uberwachung zustéandigen Behérden kénnen
von den nach Landesrecht fiir das Monitoring zustéandigen Behdérden die Ubermittlung
der zur Durchflihrung des Monitorings erhobenen und gespeicherten Daten verlangen
und die Ubermittelten Daten erheben, speichern und verwenden, soweit dies zur Ent-
scheidung Uber Ausnahmen erforderlich ist, die hinsichtlich bestimmter Anforderungen
in auf Grund des § 3 Absatz 4 auch in Verbindung mit § 3 Absatz 5 oder § 15 Absatz 5,
erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehen sind. Die nach § 12 Absatz 1 zustandigen
Behorden haben die nach Satz 1 Ubermittelten personenbezogenen Daten jeweils un-
verziglich zu I6schen, sobald sie zur Prifung der Entscheidung tber Ausnahmen im
Einzelfall nicht mehr erforderlich sind. Die Ubermittlung der Daten nach Satz 1 kann im
automatisierten Abrufverfahren erfolgen. Die nach Landesrecht flr das Monitoring zu-
standigen Behdrden als Ubermittelnde Stellen haben jeweils Uber die Abrufe Aufzeich-
nungen zu fertigen, die die bei der Durchfiihrung der Abrufe verwendeten Daten, den
Tag und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung der abrufenden Dienststelle und die ab-
gerufenen Daten enthalten mussen. Die protokollierten Daten dirfen nur fir Zwecke
der Datenschutzkontrolle oder der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemalen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die Proto-
kolldaten sind durch geeignete und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu
schutzen und sechs Monate nach dem Abruf zu I6schen.

(7) Das Johann Heinrich von Thunen-Institut darf die ihm zur Durchfihrung des
Monitorings Ubermittelten Daten sowie die Ergebnisse des Monitorings auch zur Erful-
lung rechtlicher Verpflichtungen zur Klimaberichterstattung und Umweltberichterstat-
tung in nicht personenbezogener Form, insbesondere nach dem Bundes-Klimaschutz-
gesetz und der Verordnung Uber nationale Verpflichtungen zur Reduktion der Emissi-
onen bestimmter Luftschadstoffe erheben, speichern und verwenden und anderen
Bundesbehorden zur Verfligung stellen. Ferner darf das Johann Heinrich von Thiinen-
Institut die zur Erfullung rechtlicher Verpflichtungen zur Klimaberichterstattung und Um-
weltberichterstattung erhobenen Daten auch fir die Durchfihrung des Monitorings
speichern und verwenden.®
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§ 13 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,<Abweichend von Satz 1 kann die zustandige Behérde Anordnungen zum Umgang mit
Nahrstoffen im Betrieb im Sinne des § 3 Absatz 2a nicht treffen.*

§ 14 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt gedndert:
aaa) In Buchstabe a wird die Angabe ,oder nach § 11a Absatz 2 Satz 6
Nummer 1, auch in Verbindung mit § 15 Absatz 5 Satz 1 oder 2 Num-
mer 1, gestrichen.
bbb) In Buchstabe c wird die Angabe ,§ 11a Absatz 2 Satz 4 oder 6 Nummer
2,“ durch die Angabe ,§ 12a Absatz 2 Nummer 4 oder Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 oder 3,“ ersetzt.
bb) Nummer 2 wird gestrichen.

cc) Nummer 3 wird zu Nummer 2.

dd) Nummer 4 wird zu Nummer 3 und die Angabe ,vorlegt,“ wird durch die Angabe
~vorlegt oder” ersetzt.

ee) Nummer 5 wird zu Nummer 4 und die Angabe ,zuwiderhandelt oder wird
durch die Angabe ,zuwiderhandelt.” ersetzt.

ff)  Nummer 6 wird gestrichen.
b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absatze 3 und 4 eingefugt:

»(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2019/1009 in
der Fassung vom 17. Juli 2025 verstdfRt, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 in Verbindung mit An-
hang | Teil Il PFC 1 bis 7, Anhang Il Teil Il CMC 1 bis CMC 15 oder Anhang
Il Teil | bis lll ein EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitstellt,

2. entgegen Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz
1 in Verbindung mit Anhang IV Teil |

a) Nummer 1 in Verbindung mit Teil Il Modul A Nummer 3 oder 4,

b) Nummer 2 in Verbindung mit Teil Il Modul A1 Nummer 3, 4 oder 5,
c) Nummer 3 in Verbindung mit Teil Il Modul C Nummer 2 oder 3 oder
d) Nummer 4 in Verbindung mit Teil Il Modul D1 Nummer 4 oder 7

ein Konformitatsbewertungsverfahren nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig durchfihrt,

3. entgegen Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz
1 in Verbindung mit Anhang IV Teil | Nummer 3 in Verbindung mit Teil || Modul
B Nummer 4 ein Konformitatsbewertungsverfahren nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig durchflhren Iasst,
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10.

11.

12.

13.

entgegen Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang IV Teil
Il Modul A Nummer 2, Modul A1 Nummer 2, Modul B Nummer 2 oder Modul
D1 Nummer 2 eine dort genannte Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig erstellt,

entgegen Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2 in Verbindung mit

a) Artikel 16 Absatz 2 oder 3 Satz 1 oder 2 eine EU-Konformitatserklarung
nicht, nicht richtig oder nicht vor der Bereitstellung des EU-Dingeproduk-
tes auf dem Markt ausstellt oder

b) Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 1, 2 oder 3 Unterabsatz 1 die CE-Kenn-
zeichnung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anbringt,

entgegen Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 7
Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a, oder entgegen Artikel 8 Absatz 8 Unterabsatz 1
eine technische Unterlage nach den Vorgaben des Anhangs IV Teil Il Modul
A Nummer 2, Modul A1 Nummer 2, Modul B Nummer 2 oder Modul D1 Num-
mer 2 eine EU-Konformitatserklarung oder eine Kopie dieser Erklarung nicht
oder nicht mindestens funf Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht mindestens
funf Jahre bereithalt,

entgegen Artikel 6 Absatz 5 nicht gewahrleistet, dass eine dort genannte Num-
mer oder ein dort genanntes Kennzeichen angegeben ist oder dass eine In-
formation in einem Begleitdokument bereitgestellt wird,

entgegen Artikel 6 Absatz 6 oder Artikel 8 Absatz 3 eine dort genannte Angabe
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht vor der Bereitstellung eines EU-Diingeprodukts auf dem Markt macht,

entgegen Artikel 6 Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 3, 5 oder
7 in Verbindung mit § 6¢c Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes, oder entgegen
Artikel 8 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 3, 5 oder 7 in Ver-
bindung mit § 6¢c Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes, nicht sicherstellt, dass
einem EU-Dingeprodukt eine Angabe nach Anhang Il Teil | oder Il beigefligt
ist,

entgegen Artikel 6 Absatz 8 Satz 1, Artikel 8 Absatz 7 Satz 1 oder Artikel 9
Absatz 4 Satz 1 eine KorrekturmafRnahme nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig ergreift oder nicht sicherstellt, dass eine Korrekturmafinahme ergriffen
wird,

entgegen Artikel 6 Absatz 8 Satz 2, Artikel 8 Absatz 7 Satz 2 oder Artikel 9
Absatz 4 Satz 2 eine dort genannte Behdrde nicht, nicht richtig, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig in Kenntnis setzt,

entgegen Artikel 6 Absatz 9 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2
Satz 2 Buchstabe b, jeweils in Verbindung mit § 6¢c Absatz 1 Satz 2 dieses
Gesetzes, entgegen Artikel 8 Absatz 9 Satz 1 in Verbindung mit § 6¢ Absatz
1 Satz 2 dieses Gesetzes oder entgegen Artikel 9 Absatz 5 Satz 1 eine Infor-
mation oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellt,

entgegen Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 nicht gewahrleistet, dass ein
Konformitatsbewertungsverfahren nach Artikel 15 Absatz 1 in Verbindung mit
Anhang IV Teil |

a) Nummer 1 in Verbindung mit Teil Il Modul A Nummer 3 oder 4,
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b) Nummer 2 in Verbindung mit Teil [l Modul A1 Nummer 3, 4 oder 5,

c) Nummer 3 in Verbindung mit Teil || Modul B Nummer 4 oder Modul C
Nummer 2 oder 3 oder

d) Nummer 4 in Verbindung mit Teil Il Modul D1 Nummer 4 oder 7

durchgefuihrt wurde,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

entgegen Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 nicht dafir sorgt, dass

a) der Hersteller die technischen Unterlagen nach den Vorgaben des An-
hangs IV Teil Il Modul A Nummer 2, Modul A1 Nummer 2, Modul B Num-
mer 2 oder Modul D1 Nummer 2 erstellt hat,

b) dem EU-Dingeprodukt die Unterlagen nach Anhang V beigefligt sind,
oder

c) der Hersteller eine Anforderung nach Artikel 6 Absatz 5 oder 6 erfullt hat,

entgegen Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 oder Artikel 9 Absatz 2 Un-
terabsatz 2 Satz 2 den Hersteller, den Importeur oder eine Marktiberwa-
chungsbehdrde nicht oder nicht unverziglich nach Kenntnis von dem Risiko
unterrichtet,

entgegen Artikel 11 Buchstabe a nicht dafur sorgt, dass eine dort genannte
Angabe gemacht wird,

entgegen Artikel 11 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 7 oder
Artikel 8 Absatz 4, jeweils in Verbindung mit Anhang Il Teil | oder Il, ein dort
genanntes Exemplar nicht bereithalt,

entgegen Artikel 12 Absatz 1 einen Wirtschaftsakteur nicht, nicht richtig, nicht
vollstadndig oder nicht rechtzeitig nennt,

einer vollziehbaren Anordnung nach

a) Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder Absatz 4 Unterabsatz 1 oder Arti-
kel 40 Absatz 1,

b) Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a bis ¢ oder e oder Absatz 2 Unterabsatz
1 oder

c) Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe d in Verbindung mit Anhang IV Teil [l Modul
A Nummer 2, Modul A1 Nummer 2, Modul B Nummer 2 oder Modul D1
Nummer 2

zuwiderhandelt oder

20.

entgegen Artikel 40 Absatz 2 nicht gewahrleistet, dass eine dort genannte Kor-
rekturmaflnahme ergriffen wird.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden:

in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe b mit einer Geldbuf3e bis
zu einhunderttausend Euro,
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11.

2. in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ und des Absatzes 3
Nummer 6 bis 8, 11, 12, 16 bis 18 und 19 Buchstabe b und ¢ mit einer Geld-
bulle bis zu zehntausend Euro,

3. in den Fallen des Absatzes 1 und in den Ubrigen Fallen der Absatze 2 und 3
mit einer Geldbul3e bis zu flinfzigtausend Euro.”

c) Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5 und in Satz 1 wird die Angabe ,Nr. 1
Buchstabe e oder Nr. 2“ durch die Angabe ,Nummer 1 Buchstabe e oder Absatz 3
Nummer 1“ ersetzt.

§ 15 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Nummer 2 wird die Angabe ,sind.” durch die Angabe ,sind,” ersetzt.

bb) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefugt:

»3. Verweisungen auf Normen zu andern, soweit es zur Anpassung an An-
derungen dieser Normen erforderlich ist.”

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1), die zuletzt durch die
Richtlinie (EU) 2026/288 vom 9. Februar 2026 (ABI. L, 2026/288, 10.2.2026) geandert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur
europaischen Normung, zur Anderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG
und 2009/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses
87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2023/988 vom 10. Mai 2023
(ABI. L 135 vom 23.5.2023, S. 1) geandert worden ist

Verordnung (EU) 2019/1009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit Vorschrif-
ten fur die Bereitstellung von EU-Diingeprodukten auf dem Markt und zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003
(ABI. L 170 vom 25.6.2019, S. 1; L 302 vom 22.11.2019, S. 129; L 191 vom 16.6.2020, S. 5; L 382 vom
28.10.2021, S. 59; L 2 vom 6.1.2022, S. 9; L 161 vom 16.6.2022, S. 121; L 266 vom 13.10.2022, S. 22;
ABI. L, 2023/90030, 16.10.2023), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1421 vom 17.
Juli 2025 (ABI. L, 2025/1421, 10.12.2025) geandert worden ist.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Dingegesetz regelt insbesondere die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die
Anwendung von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstra-
ten. Es enthalt Ermachtigungen, die naheren Bestimmungen hierzu durch Rechtsverord-
nungen zu erlassen.

Die Anderung des Diingegesetzes ist Teil einer mehrstufigen Neuordnung des Diinge-
rechts.

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sollte das Dingegesetz geandert werden.
Den Entwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Diingegeset-
zes (BT-Drucksache 20/8568) nahm der Deutsche Bundestag in seiner 172. Sitzung am 6.
Juni 2024 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses fur Er-
nahrung und Landwirtschaft (BT-Drucksache 20/11664) mit MalRgaben an (BR-Drucksache
290/24). Der Bundesrat beschloss in seiner 1046. Sitzung am 5. Juli 2024, dem Gesetz
gemal Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zuzustimmen (BR-Drucksache 290/24
(Beschluss)). MaRgeblich fur die Nichtzustimmung des Bundesrates war die mehrheitliche
Ablehnung der Stoffstrombilanzverordnung bzw. ihrer geplanten Novellierung auf der
Grundlage einer geanderten Verordnungsermachtigung in § 11a des Dungegesetzes (vgl.
die Empfehlungen der Ausschusse, BR-Drucksache 290/1/24, unter B. 3. c-f; BR-Plenar-
protokoll 1046; S. 239 ff.). Daraufhin beschloss die Bundesregierung am 2. Oktober 2024,
die Einberufung des Vermittlungsausschusses zu verlangen (BT-Drucksache 20/13150).
Bereits im Rahmen informeller Abstimmungen im Vorfeld einer Befassung des Vermitt-
lungsausschusses konnte hinsichtlich der Frage der Stoffstrombilanzierung keine Einigung
erreicht werden. Der Vermittlungsausschuss befasste sich in der vergangenen Legislatur-
periode nicht mehr mit dem Zweiten Gesetz zur Anderung des Diingegesetzes, so dass
dieses der Diskontinuitat unterlag.

Vor diesem Hintergrund haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag fur die 21. Legis-
laturperiode vereinbart, die Stoffstrombilanzverordnung abzuschaffen. Das Bundesministe-
rium fir Landwirtschaft, Ernahrung und Heimat hat daher in einem ersten Schritt die bishe-
rige Stoffstrombilanzverordnung durch die Verordnung zur Aufhebung der Stoffstrombilanz-
verordnung vom 2. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 155) mit Wirkung vom 8. Juli 2025 auf3er
Kraft gesetzt.

Nach diesem ersten Schritt erfolgt durch das vorliegende Anderungsgesetz der néchste
Schritt der Neuordnung des Dungerechts.

Vor dem Hintergrund der Aufhebung der Stoffstrombilanzverordnung und des Scheiterns
des friheren Anderungsgesetzes werden die bisherigen Regelungen zur Stoffstrombilan-
zierung durch den Gesetzgeber gestrichen.

Gleichzeitig werden Regelungen Uber ein erweitertes Wirkungsmonitoring zur Dungever-
ordnung als weiterer wesentlicher Schritt zur Neuordnung des Dingerechts eingefiihrt.

Die auf der Grundlage des Diingegesetzes erlassene Dingeverordnung ist wesentlicher
Bestandteil der verbindlichen Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Ge-
wasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (EU-Nitratrichtli-
nie). Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der Diingeverordnung soll ein erweitertes bundes-
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weites Monitoring eingerichtet werden, das insbesondere der flichendeckenden Berichter-
stattung gegenuber der EU-Kommission dienen soll. Fur die Einrichtung des Monitorings
ist die notwendige Datengrundlage zu schaffen. Dies macht den Austausch von Daten zwi-
schen Behoérden und die Erhebung von Daten bei landwirtschaftlichen Betrieben erforder-
lich, soweit sie Behdérden nicht bereits vorliegen. Die erforderlichen Rechtsgrundlagen flr
das erweiterte Monitoring, dessen Einzelheiten durch eine Rechtsverordnung geregelt wer-
den sollen, sollen im Dingegesetz geschaffen werden. Das geplante Monitoring soll Riick-
schlusse hinsichtlich der flichendeckenden Auswirkungen der Dingungsmaflinahmen auf
die Nahrstoffbelastung der Gewasser erlauben.

Ein weiterer wesentlicher Regelungsbereich des Dilngerechts sind die Vorschriften Gber
das Inverkehrbringen von Dungemitteln. Die gesetzlichen Ermachtigungen zum Erlass von
Regelungen uber das Inverkehrbringen in der nationalen Dingemittelverordnung werden
mit der vorliegenden Anderung des Diingegesetzes erganzt. Neben dem Inverkehrbringen
von Dingemitteln auf der Grundlage des nationalen Diingerechts konnten bislang auch
sog. ,EG-Dungemittel“ nach der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 in Verkehr gebracht wer-
den. Die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wurde durch die Verordnung (EU) 2019/1009
abgel6st. Zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2019/1009 sind nationale Durchflihrungs-
vorschriften erforderlich. Insbesondere mussen die Mitgliedstaaten eine notifizierende Be-
hoérde benennen, die die Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen und die Uberwa-
chung der Tatigkeit dieser Stellen durchfuhrt. Diese Aufgaben nimmt die Bundesanstalt fur
Landwirtschaft und Erndhrung wahr. Des Weiteren sind die Mitgliedstaaten u. a. verpflich-
tet, Vorschriften Uber Sanktionen zu erlassen, die bei Verstélien gegen die Verordnung
(EU) 2019/1009 zu verhangen sind. Hierzu werden neue Bul3geldvorschriften im Dingege-
setz geschaffen.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Im Rahmen einer weitergehenden Neuordnung des Dungerechts werden die Regelungen
Uber den Umgang mit Nahrstoffen im Betrieb und Uber die Stoffstrombilanzierung in § 11a
des Dungegesetzes gestrichen.

Zur Einrichtung eines Wirkungsmonitorings der Dingeverordnung wird vor dem Hintergrund
der Anforderungen der Nitratrichtlinie die erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen. Ein-
zelheiten des Monitorings sollen in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Aufgrund der
Verordnungsermachtigung sollen insbesondere die Mitwirkung und Zusammenarbeit ver-
schiedener Behorden und der Austausch und die Erhebung der zur Durchfiihrung des Mo-
nitorings erforderlichen Daten geregelt werden.

Mit der Anderung des Diingegesetzes werden weiterhin die gesetzliche Ermachtigung zum
Erlass von Regelungen Uber das Inverkehrbringen von Diingemitten in der Dlingemittelver-
ordnung erganzt und die erforderlichen nationalen Vorschriften zur Durchfuhrung der Ver-
ordnung (EU) 2019/1009 (EU-Dungeprodukteverordnung) erlassen, insbesondere Rege-
lungen zur Benennung einer notifizierenden Behdérde, die auf Grund der Vorgaben dieser
Verordnung wesentliche Aufgaben bei der Befugniserteilung und Uberwachung von Kon-
formitatsbewertungsstellen (KBS) ubernehmen muss, sowie Regelungen hinsichtlich der
Notifizierung und Uberwachung von KBS. Des Weiteren werden auch Regelungen zur BulR-
geldbewehrung von VerstéRen gegen die Vorgaben der EU-Dingeprodukteverordnung in
das Gesetz aufgenommen.

1. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Ent-
wurfs beigetragen.
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V. Alternativen
Keine.

Die Beibehaltung des Status quo (Null-Option) wurde gepruft, ist vor dem Hintergrund des
durchzufiihrenden EU-Rechts im Anwendungsbereich des Dinge(mittel)rechts und der
Umsetzung von Anforderungen, die sich aus der Nitratrichtlinie ergeben, nicht mdglich. Die
Umsetzung des EU-Rechts kann nach erfolgter Priifung maéglicher Alternativen ausschlief3-
lich durch die Anderung des Diingegesetzes erfolgen. Es gibt daher keine Alternativen zur
Anderung des Gesetzes.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich zum einen aus Artikel 74 Absatz 1
Nummer 17 des Grundgesetzes. Hiernach besitzt der Bund die Gesetzgebungskompetenz
u. a. fur die Férderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung. Diesem Zweck dient
zunachst die Erweiterung der Verordnungsermachtigung im Zusammenhang mit dem In-
verkehrbringen von Diingemitteln, wonach auch Anforderungen an Qualitatssicherungssys-
teme, betriebliche Eigenkontrollen, KorrekturmafRnahmen und Aufzeichnungs-, Aufbewah-
rungs-, Vorlage- und Meldepflichten von Herstellern und Inverkehrbringern geregelt werden
kdénnen. Diese Regelung tragt dazu bei, dass fur die landwirtschaftliche Erzeugung sichere
und wirksame Dungemittel zur Verfugung stehen. Auch die Regelungen zur Durchfiihrung
der Verordnung (EU) 2019/1009 mit Vorschriften fur die Bereitstellung von EU-Diingepro-
dukten auf dem Markt fordern die landwirtschaftliche Erzeugung, indem sie dazu beitragen,
dass fir die landwirtschaftliche Erzeugung sichere und wirksame EU-Dingeprodukte zur
Verfligung stehen. Ferner ermdglichen die Regelungen zum Wirkungsmonitoring, die Best-
immungen uber die Anforderungen der guten fachlichen Praxis bei der Anwendung von
Dungemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstraten auf ihre Wirk-
samkeit zu Uberprifen und ggf. weiterzuentwickeln. Dies sichert eine effektive pflanzliche
Produktion und foérdert hierdurch gleichzeitig die landwirtschaftliche Erzeugung.

Weiterhin dienen die neu eingefigten Vorschriften zum Wirkungsmonitoring maf3geblich
dem Gewasserschutz. Insoweit beruht die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 32 des Grundgesetzes (Wasserhaushalt).

Zudem sind die Durchfihrungsregelungen zur Verordnung (EU) 2019/1009 und die Erwei-
terung der Verordnungserméachtigung in § 5 Absatz 2 und 4 auf Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft) gestiitzt. Insoweit ist eine bundesgesetz-
liche Regelung zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen In-
teresse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). Die Verordnung (EU)
2019/1009 regelt die Anforderungen an die Bereitstellung von EU-Dlingeprodukten auf dem
Markt. Durch die Durchfihrungsregelungen werden die national notwendigen Vorausset-
zungen fur die Teilnahme der deutschen Wirtschaftsakteure am landerubergreifenden eu-
ropaischen Binnenmarkt fir EU-Dingeprodukte, insbesondere fir die Funktionsfahigkeit
des vorgesehenen Systems der CE-Kennzeichnung fir EU-Dingeprodukte geschaffen.
Dieses Ziel kdnnte nicht erreicht werden, wenn die Lander jeweils eigene oder keine Rege-
lungen erlassen wirden. Eine nicht hinnehmbare Rechtszersplitterung durch uneinheitliche
Regelungen auf Landerebene kann nur durch die hier getroffenen bundeseinheitlichen Re-
gelungen vermieden werden, die damit zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich sind. Ferner sind sie auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Da unterschiedliche Landesregelungen oder
das Untatigbleiben der Lander dazu flihren wirden, dass fiir die Wirtschaftsbeteiligten in
Deutschland die Funktionsfahigkeit des Systems der CE-Kennzeichnung fiir EU-Diingepro-
dukte nicht bestunde, wurden ohne eine bundeseinheitliche Regelung erhebliche Nachteile
fur die Gesamtwirtschaft drohen. Auch mit Blick auf die Regelungen hinsichtlich der Anfor-
derungen an Qualitatssicherungssysteme, betriebliche Eigenkontrollen, Korrekturmafinah-
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men und Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Vorlage- und Meldepflichten von Herstellern
und Inverkehrbringern folgt das Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung daraus,
dass Dingemittel Ianderlbergreifend vertrieben werden und deshalb zur Wahrung der
Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse einheitlichen Anforderungen unterliegen
mussen. Den betroffenen Herstellern und Inverkehrbringern wére es nicht zuzumuten, sich
bei ihrer Tatigkeit in jedem Land auf andere Anforderungen einzustellen. Der wirtschaftliche
Verkehr im Bundesgebiet ware erheblich beeintrachtigt, so dass die bundeseinheitlichen
Regelungen zugleich zur Wahrung der Wirtschaftseinheit erforderlich sind.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die Anderungen der Buligeldvorschriften
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (Strafrecht) des Grundgesetzes.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Der vorliegende Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrecht-
lichen Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VII. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Streichung der Regelungen tber den Umgang mit Nahrstoffen im Betrieb und die
Stoffstrombilanzierung in § 11a des Diingegesetzes wird eine erhebliche Rechts- und Ver-
waltungsvereinfachung erreicht. Darlber hinaus dient der Gesetzentwurf der Durchfihrung
bzw. Umsetzung von EU-Recht. Inshesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der
EU-Nitratrichtlinie steigen die Anforderungen hinsichtlich der Berichterstattung an die EU-
Kommission (Wirkungsmonitoring zur Dingeverordnung). Im Rahmen der unmittelbar an-
wendbaren EU-Dingeprodukteverordnung ist eine zunehmende Komplexitat rechtlicher
Regelungen und des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes insbesondere bei Mal}-
nahmen der Marktliberwachung durch die Lander festzustellen bzw. zu erwarten.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprufung gemaR § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschéaftsord-
nung der Bundesministerien (GGO) ist erfolgt. Die vorliegenden Regelungen sind im Sinne
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft tragfahig, da sie eine Weiterentwicklung
der ndheren Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Anwendung von Dungemit-
teln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln erméglichen. Insbeson-
dere die Erreichung der Ziele zur Verringerung der Stickstoffliberschisse in der Landwirt-
schaft (vgl. SDG 2. ,Den Hunger beenden, Erndhrungssicherheit und eine bessere Ernah-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fordern® und Nachhaltigkeitsindikator
Nummer 2.1. a ,Stickstoffiiberschuss® und somit auch das Unterziel Nummer 14.1 ,Bis
2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende
Tatigkeiten und namentlich Meeresmull und Nahrstoffbelastung, verhuten und erheblich
verringern®) wird geférdert. Ferner wird dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung Num-
mer 3 Rechnung getragen, da den Gefahren flr die Gesundheit von Menschen und Tieren
sowie fur den Naturhaushalt vorgebeugt oder diese abgewendet werden, die durch das
Herstellen, Inverkehrbringen oder die Anwendung von Dungemitteln, Bodenhilfsstoffen,
Pflanzenhilfsmitteln sowie Kultursubstraten oder durch andere MaRnahmen des Diingens
entstehen kdnnen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Nach Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 benennen die Mitgliedstaaten
eine notifizierende Behorde, die fir die Einrichtung und Durchfiihrung der erforderlichen
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Verfahren zustandig ist. Bei der benannten Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernéhrung
fallen nach gegenwartigem Stand pro Jahr folgende Kosten an, jeweils bezogen auf 1,0
Voll Zeit Aquivalent (VZA):

E13: 138.994,91
A 11g: 138.229,60
E9a: 115.132,44

Hierin enthalten sind die Personal- und Sachkosten, einschlieBlich der Gemeinkosten je
Arbeitsplatz. Insgesamt 392.356,95 € p. a. Die Verwaltungskosten sind in Form der Ge-
meinkosten mit 28,1 % der Personal- und Sachkosten berlcksichtigt und in Form der sach-
lichen Verwaltungsausgaben als Bestandteil der Sacheinzelkosten in Héhe von 12.900 €.

Darlber hinaus fallen flr den Bundeshaushalt (Julius Kiihn-Institut) keine Haushaltsausga-
ben ohne Erflllungsaufwand an. Die im Lichte der Verordnung (EU) 2019/1009 vorgese-
hene Einrichtung einer Konformitatsbewertungsstelle beim Julius Kiihn-Institut fihrt zu ei-
ner Erhdhung des jahrlichen Personalbedarfs, der im Rahmen des Haushaltsplans fur das
Jahr 2023 und in den bisherigen Haushaltsplanungen fir die darauffolgenden Jahre im Um-
fang von rund 415 640 Euro berucksichtigt ist. Auf die Personaleinzelkosten entfallen ins-
gesamt 243 165 Euro, auf Sacheinzelkosten insgesamt 81 300 Euro sowie auf Gemeinkos-
ten insgesamt rund 91 175 Euro. Fir die Tatigkeiten bei der Konformitatsbewertungsstelle
beim Julius Kihn-Institut werden nach derzeitigem Stand 3 (Plan-)Stellen (2 x hD; 1 x gD)
kalkuliert.

Die Einrichtung und der Betrieb der Konformitatsbewertungsstelle beim Julius Kihn-Institut
finden erstmalig statt. Es ist absehbar, dass die Personalausstattung nach der Einrichtungs-
phase nicht auskdmmlich sein wird. Fir die Folgejahre wird entsprechend der im Zeitverlauf
gewonnenen Erkenntnisse nachgesteuert werden.

Die den Bundeshaushalt betreffenden evtl. Mehrbedarfe werden finanziell und personell im
Einzelplan 10 ausgeglichen. Dies gilt ebenso fur entstehende Erflllungsaufwande, sofern
diese haushaltswirksam sind.

4. Erfullungsaufwand nach Vorgaben

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger nach Vorgaben
Es entsteht kein Erflllungsaufwand fir die Blrgerinnen und Blrger.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft nach Vorgaben

Der Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand, der dem Regelungsentwurf zuzurechnen
ist.

Die in § 12a DungG-E vorgesehene Einflhrung einer Verordnungsermachtigung wird per-
spektivisch den Erfullungsaufwand beeinflussen. Diese Auswirkungen werden bei der
Ausarbeitung beziehungsweise Anderung der entsprechenden Verordnungen dargestellt
und sind voraussichtlich als geringfligig zu bewerten. Fir den gestrichenen § 11a zur
Stoffstrombilanzierung ist dies bereits im Rahmen der Aufhebungsverordnung der Stoff-
strombilanzverordnung geschehen und der Erflllungsaufwand reduziert sich um jahrlich
18,1 Millionen Euro.

Die in § 6 Absatz 4 Satz 1 DingG-E normierte Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung ergibt sich konstitutiv aus der bereits heute unmittelbar geltenden Verordnung
(EU) 2019/1009 (vergleiche Artikel 24 Absatz 9). Insofern verandert sich der Erflllungs-
aufwand durch die im Bundesrecht normierte Klarstellung nicht. Zudem ist mittelfristig der
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gesamte Erflllungsaufwand aus dieser Pflicht allemal gering: Bis heute gibt es keine ein-
zige privatwirtschaftlich organisierte Konformitatsbewertungsstelle und aufgrund von
Rickmeldungen aus der Privatwirtschaft ist nicht zu erwarten, dass die Anzahl dieser
Stellen signifikant steigen wird.

Die Informationspflicht zum Nachweis einer entsprechenden Absicherung im Akkreditie-
rungsverfahren (vergleiche § 6 Absatz 4 Satz 2 DungG-E) wird entsprechend keinen be-
ziehungsweise vernachlassigbar geringen Erflillungsaufwand auslésen.

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
Artikel pro Fall X Jét}rlicher pro Fall . | Einmaliger
Rege- (Minuten Erfillungs- (Minuten Erfillungs-
T Lohnkos- aufwand . Lohnkos-
lungsent- Jahrliche ten pro (in Tsd Einma- ten pro aufwand
Ifd. | wurf; Norm | Bund/ | Fallzahl Stunde Euro) odér lige Fall- Stunde (in Tsd.
Nr. (§88); Be- Land | und Ein- . Y zahl und - Euro) oder
zeichnung heit (e »geringfu- Einheit (e ,geringfii-
der Vor- chieebe- gig "(Be- chieebe- gig" (Be-
gabe e < grun- Me) - griindung)
Sachkos- dung) Sachkos-
tenin tenin
Euro) Euro)
3.1 | §6Absatz1 | Bund | 1 Notifi- | 226.896 227 1 Notifi- | 39.768 Euro | 40
DungG-E; zierende Euro zierende = (13.200 /
Notifizie- Stelle = (288.000 / Stelle 60 * 44,40
rende Stelle 60 * 47,27 Euro/h
im Sinne Euro/h (33% (100%
von Artikel mD; 33% durch-
21 der Ver- gD; 33% schnitt)
ordnung hD)) +30.000
(EV) Euro)
2019/1009
(Bundesan-
stalt far
Landwirt-
schaft und
Erndhrung)
3.2 | § 6b Absatz | Bund | 100 Kon- | 4.588,7 459
1 DingG-E; formitats- | Euro
Behérdliche bewer- =(6.201/60
Konformi- tungsver- * 44,40
tatsbewer- fahren Euro/h
tungsstelle (100%
(Julius Kiihn- durch-
Institut) schnitt))
3.3 | § 6b Absatz | Bund 1 Konfor- | 46.939,2 47
1 DiingG-E; mitatsbe- Euro
Behordliche wertungs- | = (52.080 /
Konformi- stelle 60 * 44,40
tatsbewer- Euro/h
tungsstelle (100%
(Julius Kiihn- durch-
Institut) schnitt)
+8.400
Euro)
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3.4 | § 6b Absatz | Bund
1 DungG-E;
Behordliche
Konformi-

tatsbewer-
tungsstelle
(Julius Kiihn-
Institut)

Summe (in
Tsd. Euro) i =

davon auf
Bundes- 733 40
ebene

4.3. Erfiillungsaufwandsédnderungen der Verwaltung nach Vorgaben

Die in § 12a DUngG-E vorgesehene Einfihrung einer Verordnungsermachtigung wirde den
jahrlichen Erfillungsaufwand fir die Verwaltung um rund 479 000 Euro fir den Bund erho-
hen. Der einmalige Erflllungsaufwand wirde rund 316 000 Euro betragen. Davon wirden
183 000 Euro auf den Bund und 133 000 Euro auf die Lander (inkl. Kommunen) entfallen.
Der Erflllungsaufwand entsteht jedoch erst mit dem Erlass der jeweiligen Rechtsverord-
nungen.

Fir den gestrichenen § 11a zur Stoffstrombilanzierung reduzierte sich der jahrliche Erful-
lungsaufwand fir die Landesverwaltung um rund 1,9 Millionen Euro.

Lfd. Nr. 3.1: Notifizierende Stelle im Sinne von Artikel 21 der Verordnung (EU)
2019/1009 (Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Ernéahrung); § 6 Absatz 1 DiingG-E

Nach Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 benennen die Mitgliedstaaten
eine notifizierende Behdrde, die fir die Einrichtung und Durchfiihrung der erforderlichen
Verfahren zustandig ist. Hierzu benennt § 6 Absatz 1 DiingG-E die Bundesanstalt fir Land-
wirtschaft und Ernahrung als zustandige Behérde.

Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung schatzt, dass in diesem Aufgabenbe-
reich dauerhaft je eine Person im mittleren, gehobenen und héheren Dienst beschaftigt sein
wird; jahrliche Sachkosten sind nicht zu erwarten. Der jahrliche Erflllungsaufwand betragt
insgesamt rund 227 000 Euro (vgl. Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungs-
aufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung (nachfolgend: Leitfaden), Anhang
9).

Lfd. Nr. 3.2: Behérdliche Konformitédtsbewertungsstelle (Julius Kiihn-Institut); § 6b
Absatz 1 DiingG-E

Far die auf der Grundlage von § 6b Absatz 1 DungG-E vorgesehene Einrichtung und den
Betrieb einer Konformitatsbewertungsstelle beim Julius Kihn-Institut entstehen einmaliger
und jahrlicher Erfullungsaufwand.

Aufgrund der erstmaligen Etablierung eines Konformitatsbewertungsverfahrens fir die
neue Produktfunktionskategorie der Pflanzen-Biostimulanzien in Deutschland ist eine be-
lastbare Schatzung der Anzahl der Konformitatsbewertungsverfahren, die bei der Konfor-
mitatsbewertungsstelle beim Julius Kiihn-Institut beauftragt werden, schwierig. Zudem un-
terliegt auch die Quantifizierung der Zeitangaben Schatzungsunsicherheiten.

Fur die auf der Grundlage von § 6b Absatz 1 DingG-E vorgesehene Einrichtung der Kon-
formitatsbewertungsstelle beim Julius Kihn-Institut entsteht ein einmaliger Erfullungsauf-
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wand in Héhe von rund 40 000 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus einem Sachaufwand
fur das Verfahren fiur die Erstakkreditierung der Konformitatsbewertungsstelle durch die
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH in Héhe von schatzungsweise 30 000 Euro sowie
einem Personalaufwand aus der Datenverarbeitung beim Julius Kihn-Institut fir die Ein-
richtung der IT von rund 220 Arbeitsstunden, einem durchschnittlichen Lohnsatz pro Stunde
von 44,40 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 9) und damit von insgesamt rund 10 000 Euro.

Die Durchfiihrung von Konformitatsbewertungsverfahren beim Julius Kihn-Institut fihrt bei
100 angenommenen Fallen pro Jahr (aufgrund von Schatzungen aus der Branche) zu ei-
nem jahrlichen Erfullungsaufwand in Hohe von rund 497 000 Euro. Dieser setzt sich zu-
sammen aus einem Personalaufwand in Hohe von 459 000 Euro, der sich aus einer Bear-
beitungszeit von schatzungsweise 103,35 Arbeitsstunden pro Fall und einem durchschnitt-
lichen Lohnsatz pro Stunde von 44,40 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 9) ergibt, sowie einem
Aufwand in Héhe von insgesamt ca. 47 000 Euro, der fir die Erflllung der Anforderungen
aus der Verordnung (EU) 2019/1009 seitens der Konformitatsbewertungsstelle beim Julius
Kihn-Institut entsteht. Dieser wiederum besteht aus einem Personalaufwand in H6he von
rund 39 000 Euro, zusammengesetzt aus 868 Arbeitsstunden und einem durchschnittlichen
Lohnsatz pro Stunde von 44,40 Euro, sowie aus einem Sachaufwand in Héhe von schat-
zungsweise rund 8 000 Euro, der fur die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter
(zum Beispiel Fortbildungen) am Markt und fir Wege zu anderen Stellen, insbesondere zur
Européischen Kommission nach Brussel fur die pflichtgemafe Teilnahme an Sitzungen der
Koordinierungsgruppe, anfallt.

5. Weitere Kosten

Es entstehen keine sonstigen Kosten fir die Wirtschaft. Ebenso entstehen keine Kosten flr
die sozialen Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sind keine Auswirkungen von gleichstellungspoliti-
scher Bedeutung zu erwarten. Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von
Frauen und Mannern sind nicht zu erwarten, da die Regelungen des Gesetzes keine Sach-
verhalte betreffen, die hierauf Einfluss nehmen konnten.

Demografische Auswirkungen hat der Gesetzentwurf nicht.

Ferner hat das Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhaltnisse der Menschen.

Die Prufung im Rahmen des Gleichwertigkeits-Checks wurde durchgefuhrt. Der Gesetzent-
wurf wirkt sich positiv auf den Erhalt der natlrlichen Lebensgrundlagen im landlichen Raum
aus. Dahingehende Ausfiihrungen sind bereits unter den Aspekten zur Nachhaltigkeit ent-
halten. Ein Einfluss auf weitere Faktoren, die im Rahmen des Gleichwertigkeits-Checks zu
prufen sind, wird nicht gesehen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung kommt nicht in Betracht, da mit dem Gesetzentwurf dauerhaft die rechtli-
chen Grundlagen fur die Durchfihrung der EU-Dingeprodukteverordnung und das Wir-
kungsmonitoring geschaffen werden sollen.

Eine Evaluierung hinsichtlich der Wirkungen der durch das Anderungsgesetz geénderten
bzw. geschaffenen Rechtsgrundlagen insbesondere fir das Wirkungsmonitoring der Din-
geverordnung ist erst dann madglich, wenn die entsprechenden Verordnungen erlassen wor-
den sind und deren Wirkung abgeschatzt werden kann.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Diingegesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe b

Die Anderung des § 3 Absatz 1 steht im Zusammenhang mit der Ablésung der Verordnung
(EG) Nr. 2003/2003 durch die Verordnung (EU) 2019/1009. Hiernach dirfen EU-Dingepro-
dukte im Sinne der Verordnung (EU) 2019/1009 angewendet werden.

Zu Buchstabe c

§ 3 Absatz 2a sieht vor, dass zu einer guten fachlichen Praxis im Umgang mit Nahrstoffen
im Betrieb Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz gehoren.

Zu Buchstabe e

§ 3 Absatz 5 wird wegen der Einfiigung eines neuen Satzes 2 aus rechtsférmlichen Grin-
den insgesamt neu gefasst.

Im neuen Satz 1 wird im Vergleich zum bisherigen § 3 Absatz 5 lediglich eine Ergénzung in
Nummer 6 vorgenommen, wahrend die Ubrigen Regelungen unverandert bleiben. Die Er-
ganzung in § 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 dient der Prazisierung, dass neben zugefiihrten
Nahrstoffen auch abgefiihrte Nahrstoffe bericksichtigt werden kénnen.

In Rechtsverordnungen nach § 3 Absatz 4 und 5 kdnnen neben den jeweiligen Anforderun-
gen auch Ausnahmen hiervon geregelt werden. Sofern besondere Anforderungen fir Be-
triebe in mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten vorgesehen werden, werden nach
§ 3 Absatz 5 Satz 2 neu in den Rechtsverordnungen fir Betriebe, die nachweislich gewas-
serschonend wirtschaften, Ausnahmen von den Anforderungen festgelegt, soweit dies mit
den EU-rechtlichen Vorgaben vereinbar ist.

Hintergrund ist die Vereinbarung von CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag, dass ein
Instrument geschaffen werden soll, um zukiinftig die besonders wasserschonend wirtschaf-
tenden Betriebe in mit Nitrat belasteten Gebieten von Auflagen zu befreien. Hierdurch soll
dem Verursacherprinzip noch starker Rechnung getragen werden. Dementsprechend ist in
§ 12a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs vorgesehen, dass auf der Grundlage der Ergeb-
nisse des Monitorings Uberprtift wird, ob und unter welchen Voraussetzungen insbesondere
Ausnahmen flr Betriebe in den mit Nitrat belasteten Gebieten vorgenommen werden kon-
nen. Eine verstarkte MaRnahmendifferenzierung mit weiteren Ausnahmeregelungen muss
mit dem Unionsrecht vereinbar sein und ihre Ausgestaltung muss mit der EU-Kommission
abgestimmt werden. Die konkreten Ausnahmen werden — wie die Dingeanforderungen
selbst — in der Diingeverordnung geregelt. Darin ist auch festzulegen, wie Betriebe den
Nachweis erbringen kénnen, dass sie gewasserschonend wirtschaften. U.a. kbnnen etwa
Regelungen Uber den Nachweis durch einen Nahrstoffvergleich, einschliellich der Ermitt-
lung, Aufzeichnung und Bewertung der Nahrstoffmengen, sowie durch die Vorlage einer im
Herbst oder nach der Ernte durchgefuhrten Untersuchung der im Boden verfugbaren Nahr-
stoffmengen an Stickstoff unter Berlcksichtigung der Bewirtschaftungsform und von Be-
wirtschaftungsmafRnahmen sowie durch die Teilnahme an geeigneten Wasserschutzkoope-
rationen und Agrarumweltmalnahmen, auch in Kombination miteinander erlassen werden.
Dabei wird auBerdem gepruft, inwieweit auch emissionsbasierte Modellierungen bertck-
sichtigt werden kénnen, die mit den Daten des Wirkungsmonitorings ermittelt wurden.

Fur Kulturen des Gemiusebaus ist zu berticksichtigen, dass erhéhte Nachernte-Nmin-Werte
haufig erntebedingt (unreife Ernte) auftreten; die Rechtsverordnung kann hierflr eine eigen-
stadndige Ausnahmeregelung vorsehen, wenn durch geeignete FolgemalRnahmen (z. B.
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Zwischenfrucht/Bodenbedeckung, angepasste Fruchtfolge, N-Aufnahme durch Folgekul-
tur) der Gewasserschutz nachweislich gewahrleistet wird.

Zu Nummer 2

In § 3a Absatz 1 wird der neuen Zitierweise bei EU-Rechtsakten Rechnung getragen. We-
gen der Anderung der Paragraphennummerierung im Gesetz tber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) wird in § 3a Absatz 2 zudem der Verweis auf das UVPG angepasst.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Die Anderung des § 5 Absatz 1 steht im Zusammenhang mit der Ablésung der Verordnung
(EG) Nr. 2003/2003 durch die Verordnung (EU) 2019/1009. Wie schon bisher fir EG-Din-
gemittel nach der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wird zur eindeutigen Abgrenzung von
national geregelten Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmit-
teln klargestellt, dass sich das Inverkehrbringen von EU-Dingeprodukten nicht nach § 5
des Dungegesetzes richtet. Insoweit ist die unmittelbar anwendbare Verordnung (EU)
2019/1009 malfgeblich.

Zu Buchstabe b

Die Ermachtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 (auf dessen
Grundlage die Dungemittelverordnung erlassen worden ist) wird erganzt. Hierdurch sollen
Anforderungen an Qualitatssicherungssysteme, Eigenkontrollen und Korrekturmafinahmen
von Herstellern sowie Aufzeichnung-, Aufbewahrungs-, Vorlage- und Meldepflichten (z. B.
gegenuber Marktiberwachungsbehdrden bei nicht sicheren Produkten) geregelt werden
konnen. Mit Blick auf die Entwicklungen im EU-Diingeprodukterecht hinsichtlich vergleich-
barer Anforderungen nach der Verordnung (EU) 2019/1009 und die zunehmende Verwen-
dung von Stoffen mit Vornutzung und aus dem Abfallbereich erscheint diese Erganzung als
geboten.

Zu Buchstabe ¢

Kinftig soll es nach § 5 Absatz 4 mdglich sein, in einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz
2 vorzuschreiben, dass Hersteller auch Angaben zur Entwicklung von Stoffen (Produkten)
deren Zusammensetzung sowie zu deren Abgabe an andere aufzuzeichnen haben. Zudem
soll es moglich sein, von Herstellern auch grundsatzliche Aufzeichnungen zur Auswahl von
Stoffen hinsichtlich deren Funktion, zum Herstellungsverfahren und damit verbundenen Ri-
siken zu verlangen. Durch diese Pflichten soll auf eine gezielte Entwicklung von Produkten
und eine gezielte Stoffauswahl mit dem Ziel der Minimierung von Risiken hingewirkt und
deren Uberwachung sichergestellt werden.

Zu Nummer 4

Der bisherige § 6 des Dingegesetzes wird durch die neuen §§ 6 bis 6d ersetzt. Dies erfolgt
zur Durchflhrung von Vorgaben der Verordnung (EU) 2019/1009.

Zu8§ 6

§ 6 enthalt Vorschriften zur Durchfihrung von Kapitel IV der Verordnung (EU) 2019/1009,
in dem die Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen geregelt ist.

Zu Absatz 1:

Nach Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 sind die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, eine notifizierende Behorde, die fir die Einrichtung und Durchflhrung der erforderlichen
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Verfahren zur Bewertung und Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen und zur
Uberwachung der notifizierten Stellen zustandig ist, zu benennen. Die Bundesanstalt fiir
Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) ist nach § 6 Absatz 1 die notifizierende Behorde in
Deutschland. Einzelheiten der Aufgabenwahrnehmung sind unmittelbar in der Verordnung
(EU) 2019/1009 und erganzend in § 6 geregelt. Die Aufgaben einer notifizierenden Behérde
machen eine dauerhafte Ausstattung der BLE insbesondere mit angemessenen personel-
len Ressourcen erforderlich. Die Ubertragung der Aufgaben der notifizierenden Behérde im
Sinne der Verordnung (EU) 2019/1009 auf die BLE ist auf Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 des
Grundgesetzes gestutzt.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 sieht die Voraussetzungen vor, nach denen eine Konformitatsbewertungsstelle
ihre Tatigkeit aufnehmen darf.

Zu Absatz 3:

Erforderlich sind die Erteilung einer Befugnis und die Notifizierung. Die Befugnis und Noti-
fizierung kénnen — abhangig vom durch eine Konformitatsbewertungsstelle beantragten
Umfang — auf einzelne Konformitatsbewertungstatigkeiten, Konformitatsbewertungsmodule
und EU-Diingeprodukte beschrankt sein. Die Befugnis kann nur durch die BLE erteilt wer-
den und, soweit dies geboten ist, mit den dort genannten Nebenbestimmungen versehen
werden.

Zu Absatz 4:

Antragen auf Notifizierung ist eine Akkreditierungsurkunde der Deutschen Akkreditierungs-
stelle GmbH beizufiigen. Akkreditierungsurkunden von Akkreditierungsstellen anderer EU-
Mitgliedstaaten kénnen nicht akzeptiert werden. Die Akkreditierung soll sich nach der har-
monisierten Norm DIN EN ISO/IEC 17065 richten.

Zu Absatz 5:

Grundsatzlich missen KBS Uber eine angemessene Haftpflichtversicherung verfigen (vgl.
auch Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2019/1009). KBS, die bei Bundesbehdérden
angesiedelt sind, sind von der Versicherungspflicht auszunehmen, da bei den Behoérden
des Bundes davon auszugehen ist, dass die Zahlungsfahigkeit der Gebietskdrperschaften
im Hinblick auf den Schutzzweck der Haftpflichtvorschrift und das bestehende Haftungsri-
siko gegeben ist.

Zu Absatz 6:

Nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2019/1009 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein
Einspruchsverfahren gegen die Entscheidungen notifizierter Stellen vorgesehen ist. Ab-
satz 6 verpflichtet demgemaR die notifizierten Stellen, ein solches Einspruchsverfahren ein-
zurichten. Dem Antrag auf Notifizierung ist eine Beschreibung des Einspruchsverfahrens
beizufiigen, was eine Bedingung fir die Befugniserteilung und Notifizierung darstellt (vgl.
§ 6 Absatz 3). Die notifizierende Behdérde (BLE) priift vor einer Befugniserteilung und Noti-
fizierung das Vorhandensein und die Eignung des Einspruchsverfahrens.

Zu Absatz 7:

Soweit erforderlich, kann die BLE nach Absatz 7 die Verwendung von Vordrucken der BLE
hinsichtlich bestimmter Antrdge und Meldungen verlangen. Auch digitale Verfahren sind
mdglich, Uber die Ausgestaltung im Einzelnen entscheidet die BLE.

Zu § 6a
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Zu Absatz 1:

Die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 stellt klar, dass die Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH (DAKkS) auch im Rahmen der Akkreditierung, die fiir die Zwecke einer Notifizierung
durchgefiihrt wird, firr die Bewertung und Uberwachung von Konformitatsbewertungsstellen
mit Sitz in Deutschland zustandig ist. Davon ist grundséatzlich die Aufgabe der BLE zu un-
terscheiden, die nach Satz 2 als notifizierende Behdrde die von ihr notifizierten Stellen hin-
sichtlich der Erfullung der dort genannten Anforderungen, insbesondere nach Artikel 24 der
Verordnung (EU) 2019/1009, zu Uberwachen hat. Die BLE Uberwacht in diesem Zusam-
menhang auch, dass notifizierte Stellen nur in den Bereichen tatig sind, fir die eine Befug-
nis und Notifizierung gilt, und nur hiervon erfasste Tatigkeiten anbieten. Die BLE fordert
notifizierte Stellen bei festgestellten Mangeln zu KorrekturmalRnahmen auf und hebt erfor-
derlichenfalls die Befugnis und die Notifizierung auf (vgl. Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2019/1009). In Satz 3 wird im Sinne eines effizienten Behérdenhandelns (Vermeidung
von Doppelprifungen) klargestellt, dass die Uberwachung durch die BLE auf der Grundlage
der durch die DAKkS mit Blick auf die Akkreditierung durchgefiihrten Uberwachung erfolgen
kann.

Zu den Absétzen 2 und 3:

§ 12 Absatz 6 enthélt eine allgemeine Vorschrift zum Datenaustausch zwischen den zu-
stéandigen Behorden. Diese Vorschrift ist fur die Aufgabenerfillung der notifizierenden Be-
horde aber nicht ausreichend, insbesondere liegt der Datenaustausch danach im Ermessen
der jeweiligen Behérden. Zudem ist danach die Informationsibermittlung von der BLE an
die DAKKS nicht ausreichend adressiert. Daher werden in § 6a Absatz 2 und 3 spezielle
Vorschriften zum Datenaustausch zur Durchfiihrung der EU-Dingeprodukteverordnung
und zur damit zusammenhangenden Akkreditierung aufgenommen. Als Beispiel ware der
Fall zu nennen, dass eine nach Landesrecht fur die Marktliberwachung zustéandige Behérde
im Rahmen von Marktiberwachungsmafinahmen Kenntnis von nicht ordnungsgemafiem
Vorgehen einer Konformitatsbewertungsstelle erlangt, das Auswirkungen auf die Befugnis
und Notifizierung haben kdnnte. Der Datenaustausch kann grundsatzlich auch digital erfol-
gen. Personenbezogene Daten werden nur anonymisiert ibermittelt, soweit eine Personen-
bezogenheit nicht erforderlich ist. Falls erforderlich, darf eine Veréffentlichung der Daten
nur im Rahmen gesetzlicher Vorgaben erfolgen.

Zu Absatz 4:

Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 sieht vor, dass bei Einschrankung,
Aussetzung oder Widerruf der Notifizierung oder bei Einstellung der Tatigkeit der notifizier-
ten Stelle der notifizierende Mitgliedstaat geeignete Ma3nahmen ergreift, damit die Akten
dieser Stelle von einer anderen notifizierten Stelle weiterbearbeitet bzw. fir die zustandigen
notifizierenden Behdrden und Marktiberwachungsbehdrden auf deren Verlangen bereitge-
halten werden. In § 6a Absatz 4 wird geregelt, welche Aufgaben und Befugnisse die BLE in
diesen Fallen hat. Spiegelbildlich werden die Verpflichtungen geregelt, die die von den
Maflnahmen nach Artikel 30 Absatz 2 betroffenen natifizierten Stellen auf Anordnung der
BLE haben. Betroffene Stellen missen auf Verlangen der BLE insbesondere Informationen
und Akten, einschlief3lich elektronischer Dokumente, zu Antrédgen und laufenden Prufver-
fahren an die BLE tbermitteln. Die BLE ergreift in solchen Fallen geeignete MalRnahmen,
damit die Akten einer betroffenen Stelle von einer anderen notifizierten Stelle weiterbear-
beitet bzw. fir die BLE und Marktiberwachungsbehdrden bereitgehalten und zur Verfligung
gestellt werden. Eine digitale Bereitstellung ist grundsatzlich méglich. Auch der Umgang mit
den Daten wird geregelt.

Zu Absatz 5:
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Die Verpflichtungen aus Artikel 23 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 zur Unterrich-
tung der Kommission tber die in Deutschland mafgeblichen Verfahren zur Bewertung und
Notifizierung sowie Uberwachung von KBS werden der BLE Ubertragen.

Zu § 6b
Zu Absatz 1:

Nach Absatz 1 kann das Bundesministerium erforderlichenfalls weitere Regelungen zur
Durchfiihrung des Kapitels IV der EU-Dingeprodukteverordnung durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Zu Absatz 2:

§ 2 Absatz 3 des Akkreditierungsstellengesetzes (AkkStelleG) sieht grundsatzlich vor,
dass die DAKKS bei Begutachtungen und bei der Uberwachung im Rahmen der Akkredi-
tierung auf andere Behdrden zuriickgreifen kann bzw. muss. Hiernach kdnnte bzw.
musste die DAKKS bei der Akkreditierung von Konformitatsbewertungsstellen fir die Be-
gutachtung und Uberwachung auf die BLE als notifizierende Behdrde zuriickgreifen. Da
dies im Anwendungsbereich des Dungemittelrechts nicht sinnvoll ware, wird durch § 6b
Absatz 2 Satz 1 ein solcher Ruckgriff ausgeschlossen. Fur die Durchfiihrung der Tatigkei-
ten ist dann nach § 2 Absatz 1 AkkStelleG die Akkreditierungsstelle selbst verantwortlich.
Weiterhin schlie3t § 6b Absatz 2 Satz 2 als Folgednderungen die Anwendung weiterer
Vorschriften des AkkStelleG aus.

Zu § 6¢

Im neuen § 6c werden weitere Vorschriften zur Durchfihrung der Verordnung (EU)
2019/1009 zusammengefasst.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 regelt in Anlehnung an vergleichbare Regelungen aus Durchflihrungsgesetzen in
anderen Produktbereichen (vgl. zum Beispiel § 6 des Bauproduktengesetzes), dass in be-
stimmten Fallen nach der Verordnung (EU) 2019/1009 die deutsche Sprache zu verwenden
ist. Dies betrifft insbesondere die im Zusammenhang mit der Bereitstellung von EU-Dlnge-
produkten auf dem deutschen Markt zu verwendende, fir den Endnutzer leicht verstandli-
che Sprache bei der Kennzeichnung von EU-Dingeprodukten. Diese Sprache ist vom be-
treffenden Mitgliedstaat festzulegen (vgl. etwa Artikel 6 Absatz 7 Satz 7 und Artikel 8 Ab-
satz 4 Satz 7 der Verordnung (EU) 2019/1009).

Zu Absatz 2:

Absatz 2 regelt, wie die nach der Verordnung (EU) 2019/1009 in bestimmten Fallen vorge-
sehene Unterrichtung der Kommission und der Ubrigen Mitgliedstaaten durch die Markt-
Uberwachungsbehoérden zu erfolgen hat. Eine solche Unterrichtung ist beispielsweise flr
den Fall vorgeschrieben, dass eine Marktliberwachungsbehdrde feststellt, dass ein EU-
Dungeprodukt ein Risiko fur die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicher-
heit oder flr die Umwelt birgt (vgl. Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1009). In
diesen Fallen wird die Nutzung des Kommunikationssystems ICSMS durch die nach Lan-
desrecht fur die Marktiiberwachung zustandigen Behérden vorgesehen.

Die zur Durchfiihrung des § 17 des Marktliberwachungsgesetzes (MiUG) geschaffenen
Strukturen sollen auch im Bereich der Marktiberwachung von EU-Dungeprodukten im Fall
der in Absatz 2 Satz 2 genannten MalRnahmen, durch die die Bereitstellung eines EU-Duin-
geprodukts auf dem Markt untersagt oder eingeschrankt oder die Ricknahme oder der
Ruckruf eines EU-Dungeprodukts angeordnet wird, genutzt werden. Bei diesen Mal3nah-
men unterrichtet die Marktiberwachungsbehoérde also die Bundesanstalt fir Arbeitsschutz
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und Arbeitsmedizin, die die Meldungen Uberprift und der Kommission und den tbrigen Mit-
gliedstaaten zuleitet.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 sieht eine Ermachtigung des Bundesministeriums fur Landwirtschaft, Ernahrung
und Heimat vor, erforderlichenfalls durch Rechtsverordnung weitergehende Regelungen
zur Durchflihrung der Marktliberwachung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/1009,
insbesondere zum Informationsaustausch zwischen Marktiberwachungsbehérden sowie
Meldungen und Verdffentlichungen im Zusammenhang mit Marktiberwachungsmafinah-
men, zu erlassen.

Zu § 6d

§ 6d sieht die Mdglichkeit vor, dass Bundesbehérden im Geschaftsbereich des Bundesmi-
nisteriums fur Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat im Rahmen der Konformitatsbewer-
tung mitwirken.

Absatz 1 erméglicht es, dass bei den genannten Bundesbehdrden Konformitatsbewer-
tungsstellen eingerichtet werden kénnen.

So soll zunachst fur die Konformitatsbewertung der Produktfunktionskategorie der Pflan-
zen-Biostimulanzien eine Konformitatsbewertungsstelle beim Julius Kiihn-Institut eingerich-
tet werden.

Nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 wird eine Konformitatsbewer-
tungsstelle nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet und ist mit Rechts-
personlichkeit ausgestattet. Diese Anforderung kann bei Stellen der Bundesverwaltung, die
Uber keine eigene Rechtspersonlichkeit verfigen, aber gleichwohl am Rechtsverkehr teil-
nehmen koénnen, keine Anwendung finden und wird daher in diesem Fall ausgeschlossen.
Andernfalls ware zum Beispiel das JKI als nicht rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts
von derartigen Tatigkeiten allein deshalb ausgeschlossen, weil es nicht Gber eine eigene
Rechtspersonlichkeit verflgt. Dies ist weder im Interesse des Gesetzgebers, noch ist dies
von der Verordnung (EU) 2019/1009 beabsichtigt. So ist in Artikel 24 Absatz 9 der Verord-
nung (EU) 2019/1009 ausdriucklich die Konstellation aufgefuhrt, dass der Mitgliedstaat
selbst unmittelbar fir die Konformitatsbewertung verantwortlich ist.

Aufgaben bei der Konformitatsbewertung missen eindeutig getrennt von sonstigen Aufga-
ben durchgefiuhrt werden.

Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, selbst Konformitatsbewertungsstellen einzurichten,
besteht dabei auf Grundlage der Verordnung (EU) 2019/1009 im Gegensatz zur ver-
pflichtenden Benennung einer notifizierenden Behdrde nicht.

Grundsatzlich kdnnen und sollen sich Konformitatsbewertungsstellen fir EU-Dingepro-
dukte auf dem freien Markt und im freien Wettbewerb zu Konformitatsbewertungsstellen mit
Sitz in anderen EU-Mitgliedstaaten bilden und entwickeln. Die Ubernahme einschlagiger
Aufgaben durch staatliche Stellen kann aber insbesondere auf Grund mit bestimmten Stof-
fen verbundener Risiken oder bei fehlendem Interesse durch wirtschaftsgetragene Organi-
sationen sinnvoll sein. Dies kann auch zur Starkung des Binnenmarktes fur EU-Dingepro-
dukten beitragen, weil auch Hersteller aus dem EU-Ausland auf in Deutschland ansassige
Konformitatsbewertungsstellen zuriickgreifen kdnnen. Zudem wird so ein Beitrag zur Siche-
rung der Versorgung insbesondere der Landwirtschaft mit sicheren und wirksamen Diinge-
mitteln geleistet.

Absatz 3 erméachtigt das Bundesministerium fir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat,
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, die fir die Mitwirkung der Bundesbehor-
den in seinem Geschéaftsbereich im Rahmen der Konformitatsbewertung erforderlich sind.
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Erlassen werden kdénnen insbesondere Vorschriften tber die Einrichtung und Notifizierung
der Konformitatsbewertungsstellen, Uber die Art und den Umfang der Mitwirkung der Bun-
desbehoérden im Rahmen der Konformitatsbewertung und Gber das bei der Mitwirkung der
Bundesbehorden anzuwendende Verfahren, auch zur Zusammenarbeit der Bundesbehor-
den. Die Mitwirkung kann sich insbesondere auf die Konformitatsbewertung von bestimm-
ten EU-Dungeprodukten, auch in Abhangigkeit von der Produktfunktionsklasse oder der
Komponentenmaterialkategorie, sowie auf die Anwendung bestimmter Module zur Konfor-
mitatsbewertung beziehen.

Zu Nummer 5

Die Anpassung tragt der Anderung der Bezeichnung des Bundesministeriums fir Umwelt,
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit Rechnung.

Zu Nummer 6

Der bisherige § 11a, der Regelungen uber den Umgang mit Nahrstoffen im Betrieb und die
Stoffstrombilanzierung enthielt, wird gestrichen. Die hierauf gestitzte Stoffstrombilanzver-
ordnung regelte die naheren Vorschriften Gber Ermittlung, Aufzeichnung und Bewertung
der betrieblichen Nahrstoffmengen. Maligeblicher Grund fur die Nichtzustimmung des Bun-
desrates zum Zweiten Gesetz zur Anderung des Diingegesetzes in der vergangenen Le-
gislaturperiode und damit das Scheitern des Anderungsgesetzes war die mehrheitliche Ab-
lehnung der Stoffstrombilanzverordnung bzw. ihrer geplanten Novellierung auf der Grund-
lage einer gednderten Verordnungsermachtigung in § 11a des Diingegesetzes. Die Stoff-
strombilanzverordnung erwies sich, insbesondere, seit die Bestimmungen zur Bilanzbewer-
tung nicht mehr galten, in ihrer zuletzt gulltigen Fassung nicht mehr als zweckdienlich und
verhaltnismaflig und konnte die angestrebten Ziele nicht in ausreichendem Male erreichen.

Die Stoffstrombilanzverordnung wurde daher mit Wirkung zum 8. Juli 2025 in einem ersten
Schritt aufgehoben. Zeitnah nach der Authebung der Stoffstrombilanzverordnung und vor
dem Hintergrund des Scheiterns des friiheren Anderungsgesetzes erfolgt nun im néchsten
Schritt im Rahmen der Neuordnung des Dungerechts die Streichung der Regelungen in
§ 11a Uber den Umgang mit Nahrstoffen im Betrieb und Uber die Stoffstrombilanzierung.

Gleichzeitig werden Regelungen Uber ein Wirkungsmonitoring zur Diingeverordnung als
weiterer wesentlicher Schritt zur Neuordnung des Dlngerechts eingeflhrt.

Im Rahmen des geplanten Monitorings werden die beteiligten Bundesoberbehdrden auf der
Grundlage der erhobenen Daten umfassende flachendeckende Datenanalysen und Model-
lierungen vornehmen, die u.a. die Auswertung der Dingemafinahmen der landwirtschaftli-
chen Praxis sowie weitergehende Nahrstoffbilanzierungen umfassen. Das Monitoring er-
laubt auf diese Weise Riickschlisse hinsichtlich der flachendeckenden Auswirkungen der
Dingungsmalinahmen auf die Nahrstoffbelastung der Gewasser. Wahrend die Einflihrung
des Monitorings im Zusammenhang mit der Aufstellung und Durchfiihrung von Uberwa-
chungsprogrammen nach der EU-Nitratrichtlinie zur Uberpriifung des nationalen Aktions-
programms steht, war die Stoffstrombilanzverordnung nicht Teil der Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie. Daher war die Erstellung von Stoffstrombilanzen hiernach nicht geboten. Es
steht landwirtschaftlichen Betrieben weiterhin frei, eine betriebliche Nahrstoffbilanzierung
freiwillig als Beratungsinstrument hinsichtlich des gesamtbetrieblichen Nahrstoffmanage-
ments zu nutzen.

Der Grundsatz des § 11a Absatz 1, dass zu einer guten fachlichen Praxis im Umgang mit
Nahrstoffen im Betrieb Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz gehdren, wurde im § 3 Ab-
satz 2a erganzt.
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Zu Nummer 7

In § 12 Absatz 1 des Gesetzes wird hinsichtlich der Zustandigkeiten fiir die Uberwachung
klargestellt, dass der BLE die Uberwachung der von ihr notifizierten Stellen obliegt. In § 12
Absatze 6, 7 und 8 werden zudem die Begrifflichkeiten zur Datenverarbeitung an die aktu-
elle datenschutzrechtliche Terminologie angepasst.

Weiterhin wird § 12 Absatz 7 zur Erleichterung der Uberwachung erganzt. Die Erganzung
in § 12 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 vereinfacht die Kontrolle des Wirtschaftsdlingeranfalls
von Biogasanlagen und dessen Verbringung nach der Verordnung uber das Inverkehrbrin-
gen und Beférdern von Wirtschaftsdiinger. Die Befugnis zur Ubermittlung der Daten aus
der landbaulichen Klarschlamm- und Bioabfallverwertung wird in § 12 Absatz 7 Nummer 5
und 6 eingefiigt, damit auch diese Bereiche im Rahmen der diingerechtlichen Uberwachung
(Anforderungen an die Anwendung von Dingemitteln nach § 3 des Dingegesetzes, Anfor-
derungen nach der Diingeverordnung — insbesondere zu den Aufzeichnungspflichten der
eingesetzten Dingemittel) mit einbezogen werden kénnen.

Zu Nummer 8

Der neue § 12a Uber die Einrichtung eines erweiterten Monitorings steht im Zusammenhang
mit der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Aufstellung und Durchfihrung von Uberwa-
chungsprogrammen nach der EU-Nitratrichtlinie.

Zu Absatz 1:

Es wird eine Rechtsgrundlage zum erweiterten Monitoring der Diingeverordnung (Uberpri-
fung der Wirksamkeit) geschaffen. Der EU-Kommission wurde im Rahmen des Vertrags-
verletzungsverfahrens wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie zugesagt,
dass zur Uberpriifung der Wirksamkeit der Diingeverordnung ein erweitertes, bundesweites
Wirkungsmonitoring eingerichtet wird. Es soll der flichendeckenden Berichterstattung ge-
genuber der EU-Kommission dienen.

Durch § 12a Absatz 1 Satz 2 wird klargestellt, dass die Ergebnisse des Monitorings auch
genutzt werden sollen, um daraus ableiten zu kénnen, ob und unter welchen Vorausset-
zungen flr bestimmte Anforderungen nach der Diingeverordnung bzw. den Landesdiinge-
verordnungen — insbesondere von den strengeren Regelungen in den belasteten Gebieten
— Ausnahmeregelungen vorgesehen werden kdnnen. Diese MaRnahmendifferenzierung ist
in der Dlngeverordnung bzw. den Landesverordnungen festzulegen. Die genaue Ausge-
staltung ist mit der EU-Kommission abzustimmen.

Zu Absatz 2:

Durch Absatz 2 wird die Ermachtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung
naherer Vorschriften zum Monitoring geschaffen, so dass insbesondere die Aufgabenver-
teilung zwischen den beteiligten Behérden sowie Art und Umfang der Verarbeitung der fur
das Monitoring erforderlichen Daten, wie etwa die Erhebung erforderlicher Daten bei land-
wirtschaftlichen Betrieben, geregelt werden kann. Aus dem Geschéaftsbereich des BMLEH
sollen die Bundesoberbehorden Johann Heinrich von Thinen-Institut und Julius Kihn-Insti-
tut am Monitoring mitwirken. Wegen Daten zur Gewasseriberwachung wird auch das Um-
weltbundesamt eingebunden. Die Mitwirkung von Bundesoberbehérden am Wirkungsmo-
nitoring ist auf Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes gestitzt. Mittelfristig sollen
bewirtschaftungsbezogene MalRnahmenprogramme aus den Ergebnissen eines Monito-
rings abgeleitet werden kénnen. Daraus ergeben sich hohe Anspriiche an die Datengrund-
lage.

Um beispielsweise die Nahrstoffabfuhr Uber die Ernte und die Ertragsentwicklung in mit
Nitrat belasteten und damit in der Dliingung eingeschrankten Gebieten erfassen zu kénnen,
sollen auch Ertragsdaten erfasst werden kénnen. Die derzeit verfugbaren (statistischen)
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Datengrundlagen sind weder in ihrer raumlichen Auflésung noch im Hinblick auf die Qualitat
ausreichend. Erganzend dazu ist auch die Ubermittlung von Daten (iber die im Boden ver-
fugbaren Nahrstoffmengen an Stickstoff, Phosphor oder Phosphat erforderlich, um Ein-
tragspotentiale in die Oberflachengewasser sowie Malinahmen, die das verhindern sollen,
bewerten zu kénnen. Die im Boden verfligbaren Nahrstoffmengen an Stickstoff und Phos-
phor bzw. Phosphat sind bereits im Rahmen der Diingeverordnung nach § 4 Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 und 2 zu erheben.

Insgesamt sind die Daten zur Beurteilung der Nahrstoffeffizienz ein zentraler Baustein.
Zu Absatz 3:

Fur das Monitoring soll so weit wie moglich auf Daten zurickgegriffen werden, die bereits
von der Verwaltung erhoben werden oder von den Betrieben zu dokumentieren sind, damit
den Betrieben kein oder mdglichst wenig Mehraufwand entsteht.

Deswegen soll nach Absatz 3 in der Rechtsverordnung festgelegt werden kénnen, dass die
nach Landesrecht flr das Monitoring zustandigen Behérden von den nach Nummer 1 bis 5
genannten Stellen und Behoérden dort bereits vorliegende Daten, auch in einem automati-
sierten Abrufverfahren, verlangen kdnnen.

Besonders relevant sind hier die der Agrarverwaltung bereits vorliegenden, betrieblichen
Datenquellen wie InVeKoS, Viehbestande, Daten zu Wirtschaftsdiingertransporten und Da-
ten zur Klarschlammverbringung. Die InVeKoS-Daten sind beispielsweise die beste verfug-
bare Datengrundlage fir die Abbildung der Landnutzung. Die Daten sind zentral, um die
Nahrstoffstrome den einzelnen Flachen zuordnen zu kénnen. Alternative Datenquellen auf
der beabsichtigten Darstellungsebene sind weder in geeigneter raumlicher noch zeitlicher
Auflésung vorhanden. Insgesamt dienen die Daten zur Abbildung der Landnutzung und zur
raumlichen Verortung der Nahrstoffbilanzen sowie der Bodenbedeckung. Die Daten stellen
insoweit auch eine zentrale Schnittstelle zu weiteren Datengrundlagen, insbesondere der
,Dungedaten®, dar.

Die zu erhebenden ,Diingedaten” erfassen aufgrund der Bagatellgrenze in der DUV einen
grolden, aber nicht vollstandigen Teil der landwirtschaftlichen Betriebe. Auerdem sind Teile
der ,Dingedaten” derzeit nur in aggregierter Form verflgbar, sodass beispielsweise eine
Abschatzung der gasférmigen Verluste bei der Wirtschaftsdlingerausbringung nur schwer
mdglich ist. Um ein flachendeckendes Monitoring zu gewahrleisten, missen diese Licken
geschlossen werden. Aus diesem Grund werden Daten zu Tierbestanden bzw. Tierarten,
Wirtschaftsdlingertransporten sowie aus den Klarschlammkatastern und weiteren, bereits
existierenden nichtbetrieblichen Datenquellen herangezogen.

Wirtschaftsdiingertransporte in Ackerbauregionen haben eine hohe Bedeutung erlangt.
Dadurch entstehen erhebliche (iberregionale Verschiebungen von Nahrstoffflissen — ins-
besondere bei der Vergarung von Hihnertrockenkot —, die von zentraler Bedeutung fir die
Ermittlung der regionalen Nahrstoffsituation sind. Des Weiteren sind diese Informationen
entscheidend, um die Vergarung von Wirtschaftsdiingern korrekt darstellen zu kénnen.

Zur Durchflhrung des Monitorings ist auch die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
forderlich. So werden verschiedene Informationen mit Flachenbezug bendtigt (z. B. InVe-
KoS-Geokoordinaten). Insoweit ist eine raumliche Auflésung unterhalb der Kreisebene not-
wendig, um differenzierte Erkenntnisse fiir belastete und unbelastete Gebiete zu gewinnen.
Personenbezogene Daten werden nur pseudonymisiert Ubermittelt, soweit eine Personen-
bezogenheit nicht erforderlich ist. Falls erforderlich, darf eine Verdffentlichung der Daten
nur im Rahmen gesetzlicher Vorgaben erfolgen.

Zu Absatz 4:
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Absatz 4 enthalt die Ermachtigung, in der Rechtsverordnung auch die Erhebung von not-
wendigen Daten bei den Betriebsinhabern zu regeln. Um den erforderlichen Anforderungen
an die Datengrundlage zum Zweck eines Monitorings gerecht zu werden, missen u. a. be-
triebliche Datenquellen herangezogen werden. Soweit entsprechende Daten nicht bereits
bei Behdrden vorhanden sind (vgl. Absatz 3), kann in der Rechtsverordnung vorgesehen
werden, dass Betriebsinhaber sie den nach Landesrecht fur das Monitoring zustéandigen
Behdrden zu melden haben. Daten zur Diingung sind zur Abbildung des Bilanzgliedes der
Nahrstoffzufuhr auf der Flache Uber insbesondere organische und mineralische Dingemit-
tel, Weidehaltung, sonstige Dingemittel (Klarschlamme, Bioabfalle, etc.) sowie Stickstoff-
bindung durch Leguminosen erforderlich, auch die gasférmigen Verluste aus der Tierhal-
tung, u.a. als Teil der Klimaberichterstattung, kdnnen so in Teilen erfasst werden.

Alternative Datenquellen auf der beabsichtigten Darstellungsebene sind derzeit nicht vor-
handen. Zur notwendigen Nutzung personenbezogener Daten s. Begrindung zu Absatz 3.

Zu Absatz 5:

Damit eine zielfihrende und zum Zweck des Monitorings notwendige Auswertung und Be-
richterstattung anhand der Daten nach §12a Absatz 2 bis 4 mdglich ist, sieht Absatz 5 vor,
dass in der Rechtsverordnung insbesondere auch geregelt werden kann, an welche der
mitwirkenden Bundesbehoérden die von den nach Landesrecht fir das Monitoring zustandi-
gen Behorden erhobenen Daten zu Ubermitteln sind. Weiterhin kann nach Absatz 5 in der
Rechtsverordnung insbesondere festgelegt werden, welche Befugnisse die Bundesbehor-
den haben und wie die Bundesbehdrden diese Daten unter Bertlicksichtigung bestimmter
Kriterien und der Nutzung wissenschaftlicher Methoden auszuwerten haben und auf dieser
Grundlage den Bericht Uber die Ergebnisse des Monitorings erstellen.

Zu Absatz 6:

Sofern in der Dingeverordnung bzw. den Landesverordnungen eine Malinahmendifferen-
zierung mit Ausnahmen vorgesehen wird, werden die fiir die Uberwachung nach § 12 Ab-
satz 1 zustandigen Behérden ermachtigt, die zum Zweck des Monitorings erhobenen Daten
anfordern und verarbeiten zu kénnen, soweit dies flr Entscheidungen tber Ausnahmen —
insbesondere von den strengeren Regelungen in den belasteten Gebieten — erforderlich ist.

Zu Absatz 7:

Stickstoffblrtige Emissionen spielen nicht nur im Bereich des Gewasserschutzes (Nitrat),
sondern auch im Bereich des Klimaschutzes (Lachgas) und der Luftreinhaltung (Ammoniak)
eine zentrale Rolle. Das Johann Heinrich von Thinen-Institut tragt mit wissenschaftlichen
Analysen zur offiziellen Berichterstattung (DUV-Monitoring, Klimaberichterstattung, Luftrein-
halteprogramm) in diesen Bereichen bei. Damit diese Berichtspflichten angemessen umge-
setzt werden kdnnen, ist es notwendig, dass auf vergleichbare Datengrundlagen zuriickge-
griffen werden kann.

Zu Nummer 9

Die Anpassung in § 13 erfolgt als Folgednderung zur Streichung des § 11a und zur Einfi-
gung des § 3 Absatz 2a.

Zu Nummer 10
Die BuRgeldvorschrift des § 14 wird geandert.

Zu Buchstabe a:

In Absatz 2 Nummer 1 werden zunachst Folgednderungen vorgenommen, die sich aus der
Streichung des § 11a ergeben.



-35- Drucksache 251/26

Nummer 2, der sich auf den bisherigen § 6 hinsichtlich des Inverkehrbringens von EG-Din-
gemitteln bezog, wird infolge der Streichung des bisherigen § 6 ebenfalls gestrichen.

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird die im Ge-
setz bislang verankerte Blankettregelung zur buf3geldrechtlichen Bewehrung von Versté-
Ren gegen EU-rechtliche Regelungen (§ 14 Absatz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 15
Absatz 1) aufgehoben.

Zu den Buchstaben b und c:

Nach Artikel 48 der Verordnung (EU) 2019/1009 erlassen die Mitgliedstaaten Vorschriften
Uber Sanktionen, die bei Verstéf3en gegen diese Verordnung zu verhangen sind, und treffen
alle fir die Anwendung der Sanktionen erforderlichen MalRnahmen. Die vorgesehenen
Sanktionen missen wirksam, verhaltnismafig und abschreckend sein.

Im neuen Absatz 3 werden die BuRgeldtatbestande hinsichtlich von Versté3en gegen ein-
zelne Vorschriften der Verordnung (EU) 2019/1009 aufgefiihrt. Die Vorschriften sind an ver-
gleichbare Buligeldregelungen aus Durchfiihrungsgesetzen in anderen Produktbereichen
(vgl. zum Beispiel § 8 des Bauproduktengesetzes) angelehnt.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4, der den BuR3geldrahmen festlegt. Der Absatz wird
an die heute Ubliche Rechtstechnik angeglichen. Im Fall der Nummer 1 wird der Bul3geld-
rahmen an die aktuell Ubliche Staffelung angepasst. In den Nummern 2 und 3 wird insbe-
sondere der BuRRgeldrahmen fir die Ordnungswidrigkeiten nach dem neuen Absatz 3 fest-
gelegt. Je nach Tragweite der Verstdlie (VerstoRe gegen formale oder wesentliche Pflich-
ten, auch mit Blick auf Risiken) wird der BuRgeldrahmen unterschiedlich hoch bemessen.

Zu Buchstabe d:

In Absatz 4 wird eine Folgeanderung vorgenommen, die sich aus der Streichung des bis-
herigen Absatzes 2 Nummer 2 und der Einfligung des neuen Absatzes 2a ergibt.

Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a:

Wie bereits in der Begrindung zu Nummer 11 Buchstabe a erlautert, wird vor dem Hinter-
grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die bislang im Gesetz veran-
kerte Blankettregelung zur bugeldrechtlichen Bewehrung von VerstolRen gegen EU-recht-
liche Regelungen (§ 14 Absatz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 15 Absatz 1) aufgehoben.
Die BuRgeldtatbestande im Fall von VerstéRen gegen die Verordnung (EU) 2019/1009 wer-
den unmittelbar im Gesetz geregelt (siehe auch Begriindung zu Nummer 11 Buchstabe b).

Zu Buchstabe b:

Es wird eine Ermachtigung geschaffen, die erforderlichenfalls eine Anpassung von Verwei-
sungen auf anzuwendende Normen durch Rechtsverordnung ermdglicht.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Das Anderungsgesetz soll nach Abschluss des Rechtsetzungsverfahrens mdglichst unver-
zlglich in Kraft treten, da dies zur Durchfiihrung bzw. Umsetzung von EU-Recht geboten
ist und das Gesetz die Rechtsgrundlagen fiir den Erlass bzw. die Anderung erforderlicher
Rechtsverordnungen enthalt.
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	Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Düngegesetzes0F
	Artikel 1
	Änderung des Düngegesetzes
	Das Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3 wird wie folgt geändert:
	§ 3 „
	Anwendung; Verordnungsermächtigung“.
	„(2a) Bei der landwirtschaftlichen Erzeugung hat der Umgang mit Nährstoffen im Betrieb nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen. Zur guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass bei der landwirtschaftlichen Erzeugung ein nachhaltiger und ressourc...
	(5) „ In Rechtsverordnungen nach Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 3 können auch Vorschriften zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung, insbesondere durch Nitrat, erlassen werden insbesondere über


	2. § 3a wird wie folgt geändert:
	3. § 5 wird wie folgt geändert:
	4. § 6 wird durch die folgenden §§ 6 bis 6d ersetzt:
	§ 6 „
	Notifizierende Behörde, notifizierte Stellen, Befugniserteilung, Notifizierung
	(1) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist notifizierende Behörde im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009.
	(2) Eine Konformitätsbewertungsstelle darf nur als notifizierte Stelle im Sinne der Verordnung (EU) 2019/1009 tätig werden, wenn und soweit ihr eine Befugnis zur Wahrnehmung von Aufgaben der Konformitätsbewertung nach Absatz 3 erteilt und sie notifizi...
	(3) Hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung festgestellt, dass eine Konformitätsbewertungsstelle, die die Notifizierung beantragt hat, die Anforderungen nach Artikel 24 der Verordnung (EU) 2019/1009, auch in Verbindung mit den Absätzen ...
	Die Befugnis ist unter der aufschiebenden Bedingung zu erteilen, dass weder die Europäische Kommission noch die übrigen Mitgliedstaaten nach Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 innerhalb von zwei Wochen nach der Notifizieru...
	(4) Die Akkreditierungsurkunde, die die Konformitätsbewertungsstelle nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 dem Antrag auf Notifizierung beizufügen hat, muss von der Akkreditierungsstelle nach § 1 Absatz 1 des Akkreditierungsstellenges...
	(5) Die Konformitätsbewertungsstelle hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die die mit ihrer Tätigkeit als notifizierte Stelle verbundenen Risiken angemessen abdeckt. Satz 1 gilt nicht für Konformitätsbewertungsstellen nach § 6d Absatz 1. Ei...
	(6) Notifizierte Stellen haben ein Einspruchsverfahren vorzusehen, wonach betroffene Wirtschaftsakteure das Recht haben, gegen die Entscheidungen der notifizierten Stellen im Zusammenhang mit Konformitätsbewertungen, einschließlich der Überwachung der...
	(7) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kann bestimmen, dass für Anträge auf Notifizierung und für Meldungen nach Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1009 Vordrucke der Bundesanstalt zu verwenden sind. Sie veröffentlicht die Vordrucke a...

	§ 6a
	Bewertung und Überwachung der notifizierten Stellen, Datenübermittlung, Maßnahmen der notifizierenden Behörde
	(1) Die Akkreditierungsstelle nach § 1 Absatz 1 des Akkreditierungsstellengesetzes ist für die Bewertung und Überwachung der Konformitätsbewertungsstellen mit Sitz in Deutschland im Rahmen der Akkreditierung zum Zweck der Notifizierung zuständig. Die ...
	(2) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und die nach § 12 Absatz 1 zuständigen Behörden haben einander die zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie sind jeweils befugt, die hierbei jeweils...
	(3) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kann, sofern und soweit dies zur Durchführung ihrer Aufgaben als notifizierende Behörde erforderlich ist, von den nach § 12 Absatz 1 zuständigen Behörden die Übermittlung von Daten verlangen, die ...
	(4) In Fällen des Artikels 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Sie kann insbesondere von der betroffenen Konformitätsbewertungsstelle die Bereithaltung o...
	(5) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat die Europäische Kommission nach Artikel 23 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 zu unterrichten.

	§ 6b
	Verordnungsermächtigung zur Durchführung des Kapitels IV der Verordnung (EU) 2019/1009, Begutachtung in Akkreditierungsverfahren
	(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die zur Durchführung des Kapitels IV der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind, insbesondere hinsichtlich der Pfl...
	(2) Abweichend von § 2 Absatz 3 Satz 1 bis 3 des Akkreditierungsstellengesetzes darf die Akkreditierungsstelle im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und der unmittelbar geltenden Rechtsakte d...

	§ 6c
	Weitere Vorschriften zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1009; Verordnungsermächtigung
	(1) Die Sprache, die nach Artikel 6 Absatz 7 Satz 7, Artikel 8 Absatz 4 Satz 7, Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 zu verwenden ist, ist Deutsch. Die Anforderung an die zu verwendende Sprache ...
	(2) Mitteilungen zum Zweck der Unterrichtungen nach Artikel 38 Absatz 2, 4 Unterabsatz 2 und Absatz 6, Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1009 haben die Marktüberwachungsbehörden über das Informations- u...
	(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Vorschriften zu erlassen, die zur Durchführung der Marktüberwachung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind. In einer Rechtsver...

	§ 6d
	Mitwirkung von Bundesbehörden im Rahmen der Konformitätsbewertung; Verordnungsermächtigung
	(1) Bei den Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums, insbesondere beim Julius Kühn-Institut, können mit Zustimmung des Bundesministeriums Konformitätsbewertungsstellen zur Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren nach der Ver...
	(2) Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums können mit Zustimmung des Bundesministeriums mit der Konformitätsbewertung verbundene Aufgaben als Unterauftragnehmer im Sinne des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2019/1009 durchführen. In ...
	(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die für die Mitwirkung der Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums im Rahmen der Konformitätsbewertun...


	5. In § 11 Absatz 3 wird die Angabe „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ durch die Angabe „Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ ersetzt.
	6. § 11a wird gestrichen.
	7. § 12 wird wie folgt geändert:
	§ 12 „
	Überwachung, Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverwendung, Datenübermittlung“.

	8. Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefügt:
	„§ 12a
	Monitoring; Verordnungsermächtigung
	(1) Zum Zweck der Überprüfung der Wirksamkeit der Anforderungen des § 3 Absatz 1 bis 3 und der auf Grund des § 3 Absatz 4 auch in Verbindung mit § 3 Absatz 5, oder § 15 Absatz 5, erlassenen Rechtsverordnungen wird ein bundesweites Monitoring eingerich...
	(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über die Einrichtung und Durchf...
	(3) Soweit es zur Durchführung des Monitorings erforderlich ist, kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass die nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden von den in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen und Behör...
	(4) Ferner kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass Betriebsinhaber den nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden zum Zweck der Durchführung des Monitorings insbesondere die folgenden Daten zu übermitteln haben:
	(5) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 können ferner Vorschriften erlassen werden über
	(6) Die nach § 12 Absatz 1 für die Überwachung zuständigen Behörden können von den nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden die Übermittlung der zur Durchführung des Monitorings erhobenen und gespeicherten Daten verlangen und die überm...
	(7) Das Johann Heinrich von Thünen-Institut darf die ihm zur Durchführung des Monitorings übermittelten Daten sowie die Ergebnisse des Monitorings auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen zur Klimaberichterstattung und Umweltberichterstattung in...


	9. § 13 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	10. § 14 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2019/1009 in der Fassung vom 17. Juli 2025 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig
	(4) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden:

	11. § 15 wird wie folgt geändert:


	Artikel 2
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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	(4) In Fällen des Artikels 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Sie kann insbesondere von der betroffenen Konformitätsbewertungsstelle die Bereithaltung o...
	(5) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat die Europäische Kommission nach Artikel 23 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1009 zu unterrichten.

	§ 6b
	Verordnungsermächtigung zur Durchführung des Kapitels IV der Verordnung (EU) 2019/1009, Begutachtung in Akkreditierungsverfahren
	(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die zur Durchführung des Kapitels IV der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind, insbesondere hinsichtlich der Pfl...
	(2) Abweichend von § 2 Absatz 3 Satz 1 bis 3 des Akkreditierungsstellengesetzes darf die Akkreditierungsstelle im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und der unmittelbar geltenden Rechtsakte d...

	§ 6c
	Weitere Vorschriften zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1009; Verordnungsermächtigung
	(1) Die Sprache, die nach Artikel 6 Absatz 7 Satz 7, Artikel 8 Absatz 4 Satz 7, Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2019/1009 zu verwenden ist, ist Deutsch. Die Anforderung an die zu verwendende Sprache ...
	(2) Mitteilungen zum Zweck der Unterrichtungen nach Artikel 38 Absatz 2, 4 Unterabsatz 2 und Absatz 6, Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1009 haben die Marktüberwachungsbehörden über das Informations- u...
	(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Vorschriften zu erlassen, die zur Durchführung der Marktüberwachung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/1009 erforderlich sind. In einer Rechtsver...

	§ 6d
	Mitwirkung von Bundesbehörden im Rahmen der Konformitätsbewertung; Verordnungsermächtigung
	(1) Bei den Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums, insbesondere beim Julius Kühn-Institut, können mit Zustimmung des Bundesministeriums Konformitätsbewertungsstellen zur Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren nach der Ver...
	(2) Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums können mit Zustimmung des Bundesministeriums mit der Konformitätsbewertung verbundene Aufgaben als Unterauftragnehmer im Sinne des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2019/1009 durchführen. In ...
	(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften zu erlassen, die für die Mitwirkung der Bundesbehörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums im Rahmen der Konformitätsbewertun...


	5. In § 11 Absatz 3 wird die Angabe „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ durch die Angabe „Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ ersetzt.
	6. § 11a wird gestrichen.
	7. § 12 wird wie folgt geändert:
	§ 12 „
	Überwachung, Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverwendung, Datenübermittlung“.

	8. Nach § 12 wird der folgende § 12a eingefügt:
	„§ 12a
	Monitoring; Verordnungsermächtigung
	(1) Zum Zweck der Überprüfung der Wirksamkeit der Anforderungen des § 3 Absatz 1 bis 3 und der auf Grund des § 3 Absatz 4 auch in Verbindung mit § 3 Absatz 5, oder § 15 Absatz 5, erlassenen Rechtsverordnungen wird ein bundesweites Monitoring eingerich...
	(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über die Einrichtung und Durchf...
	(3) Soweit es zur Durchführung des Monitorings erforderlich ist, kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass die nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden von den in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen und Behör...
	(4) Ferner kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt werden, dass Betriebsinhaber den nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden zum Zweck der Durchführung des Monitorings insbesondere die folgenden Daten zu übermitteln haben:
	(5) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 können ferner Vorschriften erlassen werden über
	(6) Die nach § 12 Absatz 1 für die Überwachung zuständigen Behörden können von den nach Landesrecht für das Monitoring zuständigen Behörden die Übermittlung der zur Durchführung des Monitorings erhobenen und gespeicherten Daten verlangen und die überm...
	(7) Das Johann Heinrich von Thünen-Institut darf die ihm zur Durchführung des Monitorings übermittelten Daten sowie die Ergebnisse des Monitorings auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen zur Klimaberichterstattung und Umweltberichterstattung in...


	9. § 13 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	10. § 14 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2019/1009 in der Fassung vom 17. Juli 2025 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig
	(4) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden:

	11. § 15 wird wie folgt geändert:
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